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 EINFÜHRUNG 

1.1 Anlass 

In Baden-Württemberg ist es ein im Naturschutzgesetz des Landes gesetzlich verankertes 

Ziel, dass ein Biotopverbund als Netz räumlich und funktional verbundener Biotope bis zum 

Jahr 2023 auf mindestens 10 Prozent der Offenlandfläche, bis 2027 auf mindestens 13 Pro-

zent und bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent des Offenlandes der Landesfläche 

ausgebaut werden soll (§ 22 Abs. 1 NatSchG BW zu § 21 Bundesnaturschutzgesetz 

BNatSchG, Quelle: LANDTAG BADEN-WÜRTTEMBERG 20231). Zu den wesentlichen Grundlagen 

gehört hierzu der Fachplan Landesweiter Biotopverbund (vgl. LUBW 2014a2, b3) einschließlich 

Generalwildwegeplan.  

Gemäß § 21 Abs. 1 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Popu-

lationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Le-

bensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfä-

higer ökologischer Wechselbeziehungen. Zudem soll er zur Verbesserung des Zusammen-

�K�D�Q�J�V���G�H�V���1�H�W�]�H�V���Ä�1�D�W�X�U�D�����������³���E�H�L�W�U�D�J�H�Q (Quelle: DEUTSCHER BUNDESTAG 20224). Der Fach-

plan Landesweiter Biotopverbund bildet einen Rahmen, an dem sich die konkrete Bewertung 

und Planung auf regionaler oder lokaler Ebene orientieren kann. Es bedarf jedoch einer wei-

tergehenden Bestandsaufnahme, Analyse und Planung sowie Planungs- und Umsetzungsbe-

gleitung, um dies fachlich und praxisorientiert mit dem Ziel einer tatsächlich wesentlichen Stär-

kung der eingangs genannten Ziele und Funktionen umzusetzen. Die wesentlichen Inhalte der 

Biotopverbundplanung sollen durch die Aufnahme in den Flächennutzungsplan gesichert wer-

den. 

1.2 Ziele und Aufgaben 

Ziel der vorliegenden Biotopverbundplanung ist die Konkretisierung der landesweiten Vorga-

ben des Fachplans Landesweiter Biotopverbund im Gebiet der Kommunen Lauda-Königs-

hofen, Grünsfeld und Wittighausen unter Berücksichtigung der angrenzenden Flächen der 

Nachbarkommunen. In den Gemeindegebieten sollen die für den Biotopverbund wertvollen 

Kernflächen sowie wichtige Verbindungsflächen und Trittsteinbiotope identifiziert und nachhal-

tig gesichert werden. In den Verbundachsen wird durch die Sicherung oder Entwicklung von 

weiteren Verbindungsflächen die Verbundraumfunktion gestärkt. 

Die Erarbeitung der Biotopverbundplanung umfasste folgende Schritte: 

                                                
1 Landtag Baden Württemberg (2023): Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur 

Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015, zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44). 

2 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (LUBW 2014a): Fachplan 
Landesweiter Biotopverbund. Arbeitshilfe. 

3 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (LUBW 2014b): Fachplan 
Landesweiter Biotopverbund. Arbeitsbricht. 2. überarbeitete Auflage. 

4 Deutscher Bundestag (2022): Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist. 
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�x Überprüfung und Konkretisierung der Biotopverbunddaten des Fachplans Landesweiter 

Biotopverbund unter Berücksichtigung vorhandener Datengrundlagen und Bestandser-

hebungen im Gelände 

�x Auswahl relevanter Zielarten 

�x Ermittlung von Schwerpunkträumen  

�x Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes unter Berücksichtigung der biotopverbundrele-

vanten Zielarten 

�x Erarbeitung konkreter Maßnahmen 

Es erfolgte zudem eine Aufbereitung der Ergebnisse in textlicher und kartografischer Form. 

 GRUNDLAGEN UND VORGEHEN 

2.1 Datengrundlagen 

Zur Verifizierung der Kernflächen des Biotopverbunds standen folgende Datengrundlagen zur 

Verfügung: 

Kartendienste der LUBW, FVA, LEL: 

�x Offenlandbiotopkartierung ab 2018 (LUBW) 

�x Mähwiesenkulisse ab 2019, Mähwiesenverlustflächen (LUBW) 

�x Schutzgebiete (LUBW) 

�x Aktuelle Natura 2000-Managementpläne Lebensraumtyp-Erfassungseinheiten, Arten Le-

bensstätten (LUBW) 

�x Fachplan Landesweiter Biotopverbund (LUBW) 

�x Landesweiter Biotopverbund - Fachplan Gewässerlandschaften (LUBW) 

�x Landesweiter Biotopverbund �± Raumkulisse Feldvögel (LUBW) 

�x Generalwildwegeplan (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

FVA) 

�x Amtliches wasserwirtschaftliches Gewässernetz (LUBW) 

�x Überflutungstiefen, Überflutungsflächen (Hochwassergefahrenkarte) (LUBW) 

�x Flurbilanz/Wirtschaftsfunktionenkarte (Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 

Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd LEL) 

Geobasisdaten: 

�x Gemeindegrenzen 

�x ALKIS-Daten 

�x TK 1:25.000 

�x Orthofotos 

�x Gemeindeeigene/landeseigene Flurstücke 

Weitere biotopverbundrelevante Unterlagen: 

�x Biotopvernetzungskonzeption II. Tranche der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Grünsfeld-Wittighausen 
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�x Gewässerentwicklungsplan mit Flussgebietsuntersuchung für das Gewässernetz Grün-

bach & Wittigbach 

�x Landesweite Artenkartierung, Arterfassung Online, Artenschutzprogramm aus ARTIS 

�x Flächen mit Landschaftspflegeverträgen, artenreiches Grünland mit FAKT-Förderung 

(Kommunaler Landschaftspflegeverband Main-Tauber) 

�x Konzept für eine insektenfreundliche Mahd der städtischen Tauberwiesen in Königs-

hofen (Entwurf) 

�x Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gemäß §§ 44 u. 45 BNatSchG für eine geplante 

Photovoltaikanlage am Sailtheimer Hof, vom 13.06.2022 

�x Flurneuordnung Lauda-Königshofen/Oberlauda (L511) 

�x Flurneuordnung Wittighausen �± Unterwittighausen Nr. 7073 �± Insinger Bach 

�x Flurneuordnung Wittighausen - Unterwittighausen (Wald) 

�x Flächennutzungsplan Lauda-Königshofen 2010plus 

�x �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�Q�W�Z�•�U�I�H���Ä�)�U�H�L�I�O�l�F�K�H�Q�S�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H���'�H�X�E�D�F�K-�+�R�I�V�W�H�W�W�H�Q�³�����Ä�3�9-Frei-

�I�O�l�F�K�H�Q�D�Q�O�D�J�H���6�D�F�K�V�H�Q�I�O�X�U�³ 

�x 2. Änderung des Flächennutzungsplans Grünsfeld-Wittighausen 

2.2 Vorgehensweise 

Als Grundlage für die Bearbeitung dienten die vorliegenden Daten des Fachplans Landeswei-

ter Biotopverbund mit Generalwildwegeplan, Fachplan Gewässerlandschaften, Raumkulisse 

Feldvögel, die Offenland- und Waldbiotopkartierung, die FFH-Mähwiesenkartierung, Mähwie-

senverlustflächen, artenreiches Grünland mit FAKT-Förderung, das Zielartenkonzept Baden-

Württemberg, Natura 2000-Managementpläne sowie der Flächennutzungsplan. Daneben la-

gen eine Biotopvernetzungskonzeption von 2009 und ein Gewässerentwicklungsplan von 

2010 für die Gemeinden Grünsfeld und Wittighausen vor sowie ein Konzept für eine insekten-

freundliche Mahd der städtischen Tauberwiesen in Königshofen und mehrere Flurneuord-

nungsverfahren, teilweise mit Arterhebungen. Zusätzlich fanden eigene Bestandserhebungen 

im Gelände statt. Dabei lag der Fokus auf möglichen Flächen, die aufgewertet werden können 

sowie der Identifizierung erforderlicher Verbundachsen. 

Die Kernflächen mussten an die aktuelle Biotopkartierung angepasst werden. In den meisten 

Fällen ergab sich hierbei eine Änderung der Geometrie vorhandener Biotope. Vor allem beim 

Anspruchstyp feuchte Standorte kamen durch Übernahme der aktuellen Offenlandbiotopkar-

tierung �Äneue�³ Kernflächen hinzu. 

Eigene faunistische Arterhebungen waren nicht Bestandteil des Auftrags. Es wurde daher im 

Wesentlichen auf vorhandene Daten (z.B. aus dem Informationssystem Zielartenkonzept Ba-

den-Württemberg (ZAK)), aus Managementplänen der Natura-2000-Gebiete, aus faunisti-

schen Untersuchungen zu Flurneuordnungsverfahren, dem ARTIS des Landratsamts Main-

Tauber, dem Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, der Verbreitungs-

karte der Schmetterlingsfauna Baden-Württemberg sowie der saP zur geplanten Freiflächen-

photovoltaikanlage am Sailtheimer Hof und den Untersuchungen zu Flurneuordnungsverfah-

ren zurückgegriffen.  
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Am 1. Februar 2022 fand eine Auftaktveranstaltung mit Vertretern der drei Kommunen und 

des Kommunalen Landschaftspflegeverbands Main-Tauber (KLPV) statt. Zur Einbindung lo-

kaler Akteure und Gebietskenner wurde am 28.10.2022 in Lauda-Königshofen eine Informati-

onsveranstaltung mit Vertretern der Kommunen, der unteren Naturschutzbehörde, des Bau-

ernverbands, der Gemeinderäte, der Naturschutzverbände, des KLPV, Vertretern der Land-

wirte, der Winzer sowie dem Naturschutzbeauftragten durchgeführt. Dabei wurden Maßnah-

men entwickelt und konkrete Flächen festgelegt. 

Die Ausarbeitung des Konzepts und der konkreten Maßnahmen fand in enger Abstimmung 

mit den Gemeinden und dem Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber statt. Die 

Maßnahmenvorschläge orientieren sich an der Arbeitshilfe �± Maßnahmenempfehlungen Of-

fenland zum landesweiten Biotopverbund sowie den Best-Practice-Beispielen aus den Bio-

topverbund-Modellprojekten.  

Zur Ermittlung biotopverbundrelevanter Flächen oder Verbundachsen wurde zudem die Flä-

chenbilanz der Landwirtschaftsverwaltung Baden-Württemberg herangezogen. Zur Herstel-

lung hochwertiger Lebensräume für anspruchsvolle Arten eignen sich die wenig produktiven 

Grenzflächen und Untergrenzflächen.  

 DER PLANUNGSRAUM 

3.1 Naturraum und Landnutzung 

Die Kommunen Lauda-Königshofen, Grünsfeld und Wittighausen liegen im Main-Tauber-Kreis 

und umfassen zusammen eine Fläche von ca. 17.150 ha. Die Gemeindeflächen liegen größ-

tenteils innerhalb der naturräumlichen Großlandschaft Neckar- und Tauber-Gäuplatten im Na-

turraum Tauberland, der westlichste Bereich der Kommune Lauda-Königshofen im Naturraum 

Bauland. Die östlichen Bereiche der Kommune Grünsfeld sowie die nördlichen Bereiche der 

Gemeinde Wittighausen liegen innerhalb der naturräumlichen Großlandschaft Mainfränkische 

Platten im Naturraum Ochsenfurter- und Gollachgau.  

Das Tauberland ist eine stark zertalte Muschelkalklandschaft mit dem breit ausgebildeten 

Taubertal, einem stärker bewaldeten und mit Lettenkeuper bedeckten südwestlichen Teil und 

der Gäulandschaft mit tiefgründigen Lösslehmböden und Verwitterungslehmböden im Osten. 

An den oberen Talhängen im Taubertal und im südwestlichen Bereich finden sich steinige und 

flachgründige Muschelkalkböden mit Trockenvegetation. Die guten Böden der Hochflächen 

und der Talbereiche werden intensiv ackerbaulich genutzt, die Hänge des Taubertals dienen 

dem Obst- und Weinbau. Das Tauberland gehört aufgrund einer durchschnittlichen Jahres-

temperatur von 8°C und geringen Niederschlägen (bis 600 mm) zu den sonnenreichsten, tro-

ckensten und wärmebegünstigten Regionen Baden-Württembergs (Quelle: LUBW 2022b5).  

Das Bauland ist eine durch den Muschelkalk geprägte Gäulandschaft mit muldenförmigen 

Tälern, die weitgehend offen ist. Die Mulden sind mit Lösslehm bedeckt, die Täler stellen oft-

                                                
5 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW 2022b): Umweltinformationssystem (UIS), 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml, Stand: 2022 
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mals Trockentäler dar. Es sind typische Elemente der Karstlandschaft wie Dolinen, Höhlen-

systeme und Karstquellen vorhanden. Die Hochflächen werden ackerbaulich genutzt, in den 

Tälern herrscht Grünlandnutzung, Obst- und Weinbau vor (Quelle: LUBW 2022b). 

Der Ochsenfurter- und Gollachgau ist eine flachwellige Landschaft, die durch Muschelkalk 

und den darüber liegenden Unterkeuper geprägt ist. Die Ebene ist durch eine mächtige Löss-

schicht bedeckt und wird intensiv ackerbaulich genutzt. Die Landschaft ist durch Strukturarmut 

gekennzeichnet, lediglich vereinzelt sind Streuobstwiesen, Hecken und Waldinseln vorhanden 

(Quelle: LUBW 2022b). 

Die Flächen des Bearbeitungsgebietes liegen auf einer Höhe von ca. 180 m über NN im Tau-

bertal bis zu einer Höhe von ca. 370 m über NN auf den Hochflächen. 

Folgende Landschaftsräume charakterisieren das Bearbeitungsgebiet: 

�‡ Tauberaue mit teilweise hohem Anteil an Siedlungsflächen sowie Grünland- und 

Ackernutzung 

�‡ Tauberhänge mit Weinbau aber auch Brachflächen, Sukzession oder Bewaldung an 

den Nord-/Osthängen und Streuobstnutzung sowie Bewaldung an den Süd-/Westhän-

gen 

�‡ Seitentäler mit überwiegend Grünland- und Ackernutzung in der Aue, Streuobstnut-

zung oder Bewaldung an den Hängen; teilweise noch aktiver, überwiegend jedoch auf-

gegebener Weinbau, im Bereich der aufgelassenen Weinberge teilweise hoher Anteil 

an Steinriegeln und Trockenmauern 

�‡ Hochflächen mit intensivem Ackerbau, Waldflächen und vereinzelt Grünlandnutzung 

Das Gemeindegebiet von Lauda-Königshofen besitzt eine Größe von 9.444 ha. Landwirt-

schaftlich genutzt werden hiervon 5.287 ha, auf Wald entfallen 2.812 ha, auf Gehölz 69 ha und 

auf Unland/vegetationslose Fläche 48 ha. Grünsfeld hat eine Gemeindefläche von 4.472 ha. 

Hiervon werden 3.036 ha landwirtschaftlich genutzt, 725 ha entfallen auf Wald, 75 ha auf Ge-

hölz und 64 ha auf Unland/vegetationslose Fläche. Die Gemeindefläche von Wittighausen 

umfasst 3.236 ha, wobei auf landwirtschaftliche Nutzung 2.308 ha, auf Wald 614 ha und auf 

Unland/vegetationslose Fläche 27 ha entfallen (Quelle: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-

WÜRTTEMBERG 20226).  

Die gesamte Offenlandfläche des Bearbeitungsgebietes - und somit die Gebietskulisse der 

Biotopverbundplanung Offenland �± umfasst ca. 10.770 ha (Landwirtschaft + Unland/vege-

tationslose Fläche). 

Gemäß Flurbilanzkarte konzentrieren sich die Vorrangflächen und somit die landbaulich 

hochwertigen Böden im Bearbeitungsgebiet auf die Hochflächen und die Talauen sowie die 

süd-/westexponierten Tauberhänge. Die nord-/ostexponierten Tauberhänge, die Hangflächen 

der Seitentäler sowie weite Teile der Hangbereiche um die Ortslage Beckstein stellen aufgrund 

                                                
6 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2022): Fläche seit 1996 nach tatsächlicher Nutzung, Flächener-

hebung 2021, https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GebietFlaeche/015152xx.tab?R=LA, Stand 2022 
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ihrer landbaulich problematischen Böden bzw. der Hanglage Grenz- und Untergrenzflächen/-

fluren dar (siehe Abbildung 1). Entsprechend der Flurbilanz sind Vorrangfluren der landwirt-

schaftlichen Nutzung vorzubehalten. Grenz- und Untergrenzfluren können für Umwidmungen 

in Betracht kommen, sofern sich die Nutzung an den Zielen zur Offenhaltung der Kulturland-

schaft ausrichtet.  

Abbildung 1: Grenzfläche, Grenzflur und Untergrenzfläche im Bearbeitungsgebiet (Quelle: LEL 20227) 

3.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Im Bearbeitungsgebiet befinden sich eine Vielzahl an nach Naturschutzrecht geschützten 

Schutzgebieten und Schutzobjekten sowie nach Wasserrecht geschützte Überschwemmungs-

flächen (siehe Abbildung 2).  

                                                
7 Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd (LEL 2022): Flurbilanz 

Geodaten-Service, https://lel.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Flurbilanz, Stand 2022 

Digitale Topographische Karte: Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (Hrsg.) 
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         Naturschutzgebiet       Vogelschutzgebiet         FFH-Mähwiese         ÜSG 

         Landschaftsschutzgebiet       Offenlandbiotop         Naturdenkmal Flächenhaft         HQ 100-Gebiet 

         FFH-Gebiet       Waldbiotop         Naturdenkmal Einzelgebilde  

Abbildung 2: Schutzgebiete im Bearbeitungsgebiet (schwarz) (Quelle: LUBW 2022b) 

Innerhalb der Gemeindefläche von Lauda-Königshofen befindet sich das FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�:�H�V�W��

�O�L�F�K�H�U�� �7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³ (Schutzgebiets-Nr. 6523341), nördlich schließt auf den Gemeindeflä-

chen von Grünsfeld und Lauda-Königshofen das FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V���7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³ 

an (Schutzgebiets-Nr. 6424341). In den FFH-Gebieten sind folgende Lebensräume sowie Tier- 

und Pflanzenarten gemeldet: 

Tabelle 1: FFH-Gebiet Nr. 6523341 �Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³- Lebensräume und Arten nach FFH-

Richtlinie (Quelle: RP STUTTGART 2020a8) 

Lebensräume Arten 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation Grünes Besenmoos (Dicranum viride) 

5130 Wacholderheiden Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

6210 Kalk-Magerrasen Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis 

montanen Höhenstufe 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Groppe (Cottus gobio) 

                                                
8 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 56 �± Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.) (RP Stuttgart 2020a): 

Managementplan für das FFH-Gebiet 6523-���������Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³�����E�H�D�U�E�H�L�W�H�W���Y�R�Q���Q�D�W�X�U�S�O�D�Q�� 
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Lebensräume Arten 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation Biber (Castor fiber) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald Prioritäre Arten 

9130 Waldmeister-Buchenwald Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

9150 Orchideen-Buchenwälder  

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald  

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

Prioritäre Lebensräume  

6110 Kalk-Pionierrasen  

6210 Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände)  

9180 Schlucht- und Hangmischwälder   

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide  

Tabelle 2: FFH-Gebiet �1�U���������������������Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V���7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³��- Lebensräume und Arten nach FFH-

Richtlinie (Quelle: RP STUTTGART 2020b9) 

Lebensräume Arten 

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation Groppe (Cottus gobio) 

5130 Wacholderheiden Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

6210 Kalk-Magerrasen Biber (Castor fiber) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen Prioritäre Arten 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald  

9130 Waldmeister-Buchenwald  

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchen-Wald  

Prioritäre Lebensräume  

6110 Kalk-Pionierrasen  

6210 Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände)  

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide  

In der Gemeinde Wittighausen liegen östlich von Unterwittighausen sowie südöstlich von Vilch-

band zwei Teilflächen des Vogelschutzgebiets �ÄWiesenweihe Taubergrund�³ (Schutzge-

biets-Nr. 6425441).  

                                                
9  Regierungspräsidium Stuttgart Referat 56 �± Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.) (RP Stuttgart 2020b): 

Managementplan für das FFH-Gebiet 6424-���������Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V���7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³�����E�H�D�U�E�H�L�W�H�W���Y�R�Q���7�L�H�U- und Land-
schaftsökologie Dr. Jürgen Deuschle. 
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Folgende Arten wurden gemeldet (Quelle: RP STUTTGART 201110):  

�x Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

�x Wiesenweihe (Circus pygargus) 

�x Wachtel (Coturnix coturnix) 

�x Grauammer (Emberiza calandra) 

�x Ortolan (Emberiza hortulana) 

�x Baumfalke (Falco subbuteo) 

�x Neuntöter (Lanius collurio) 

�x Wiesenschafstelze (Motacilla flava) 

�x Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

In der Gemeinde Grünsfeld befindet sich westlich von Grünsfeld das Naturschutzgebiet 

�ÄBesselbergweinberge�³. Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung des Strukturreich-

tums durch die kleinparzellierte, extensive landwirtschaftliche Nutzung und des damit verbun-

denen Artenreichtums der Tier- und Pflanzenwelt. Insbesondere schützenswert sind: 

�x die Vielzahl seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten 

�x die Halbtrockenrasen und mageren Glatthaferwiesen mit reichem Vorkommen des  

Kreuzenzians und des Kreuzenzian-Ameisen-Bläulings 

�x die offenen besonnten Steinriegel und Trockenmauern als extrem trocken-heiße Le-

bensräume 

�x die wärmeliebenden Saumgesellschaften, die Hecken und Feldgehölze 

�x die durch extensive Bewirtschaftung ertragsarmen Ackerstandorte mit ihrer reichhaltigen 

Ackerwildkrautflora 

�x die Obstbaumwiesen 

�x die naturnahen Abschnitte des Bachlaufs im Lochgraben 

Aus kulturhistorischer Sicht erhaltenswert sind zudem Relikte früherer Bewirtschaftungsfor-

men wie Weinbergsmauern, kleine Steinkeller, große Steinriegel und die ehemalige Gemein-

�G�H�K�X�W�X�Q�J���Ä�2�E�H�U�H�U���6�F�K�D�O�N�V�E�H�U�J�³. Weiterer Schutzzweck ist zudem der Erhalt und die Entwick-

lung der orchideenreichen Kalkmagerrasen sowie mageren Flachland-Mähwiesen (Quelle: RP 

STUTTGART 200511). 

Im Gemeindegebiet Lauda-Königshofen befinden sich mehrere Naturschutzgebiete. Das Na-

tur�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�O�W�H�Q�E�H�U�J�³ liegt südöstlich von Königshofen. Wesentlicher Schutzzweck 

                                                
10  Regierungspräsidium Stuttgart Referat 56 �± Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.) (RP Stuttgart 2011): 

�0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�S�O�D�Q���I�•�U���G�D�V���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³�����E�H�D�U�E�H�L�W�H�W���Y�R�Q���$�5�*�(���)�)�+-Ma-
nagement Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle IUP (Institut für Umweltplanung) Prof. Dr. K. Reidl. 

11  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 2005): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das 
�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�%�H�V�V�H�O�Z�H�L�Q�E�H�U�J�H�³���Y�R�P�����������-�X�Q�L���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U���8�P�Z�H�O�W�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�V�\�V�W�H�P���8�,�6���G�H�U��
LUBW. 
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ist die Erhaltung des besonders wertvollen Lebensraums für eine wärme- und trockenheitslie-

bende Tier- und Pflanzenwelt Mähwiesen (Quelle: RP STUTTGART 198212). Das Naturschutz-

�J�H�E�L�H�W���Ä�0�H�K�O�E�H�U�J�³ liegt westlich von Unterbalbach. Schutzzweck ist die Erhaltung der eben-

falls wärme- und trockenheitsliebenden, seltenen Fauna und Flora (Quelle: RP STUTTGART 

198613). Südlich angrenzend befindet sich das �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�5�L�Q�J�H�O�V�W�D�O�H�U-Wein-

�K�D�O�G�H�³ Schutzzweck ist die Entwicklung, Erhaltung und Pflege des reich strukturierten Mu-

schelkalkhangs als Lebensraum für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt sowie als kultur-

historisches Zeugnis der kleinteiligen, extensiven und landschaftsprägenden Landnutzungs-

formen (Quelle: RP STUTTGART 200014). Das Naturschutzgebiet �Ä�(�G�H�O�E�H�U�J�³ liegt südlich von 

Sachsenflur. Schutzzweck ist die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart des Edelbergs als 

besonders wertvoller Lebensraum einer artenreichen, Wärme und Trockenheit liebenden 

Pflanzen- und Tierwelt (Quelle: RP STUTTGART 197815). Das Naturschutzgebiet �Ä�+�R�K�H�Q��

�E�H�U�J�³ befindet sich westlich von Sachsenflur. Schutzzweck ist die Erhaltung der Primär- und 

Sekundärfeuchtgebiete, Streuobstwiesen, Hecken und Halbtrockenrasen im Umpfertal als Le-

bensraum seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten (Quelle: RP STUTTGART 198716). 

Im Taubertal sowie den angrenzenden Seitentälern erstrecken sich die Landschaftsschutz-

�J�H�E�L�H�W�H���Ä�/�D�X�G�D-�.�|�Q�L�J�V�K�R�I�H�Q�³��und �Ä�7�D�X�E�H�U�E�L�V�F�K�R�I�V�K�H�L�P�³. 

Zudem befinden sich im Bearbeitungsgebiet zahlreiche Naturdenkmale wie Einzelbäume, 

Hecken, Feldgehölze, Auwälder, Feuchtgebiete, Altarme, Quellwälder, Seen, Dolinen, Klin-

gen, Felsen, Ödland, Trespenrasen, Halbtrockenrasen und Steppenheiden. 

Des Weiteren sind folgende nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG und § 32 LWaldG ge-

setzlich geschützte Biotope vorhanden: 

�x Naturnahe Quellen, Sickerquellen, Sturz-/Fließquellen, Tümpelquellen, naturnahe 

Bach-/Flussabschnitte, Tümpel oder Hülen, Altwasser, naturnahe Bereiche und offene 

Wasserflächen eines Sees, Weihers oder Teichs, naturnahe regelmäßig über-

schwemmte Bereiche 

�x Offene Felsbildungen, Höhlen oder Stollen, Dolinen, Schluchten, Tobel oder Klingen, 

Hohlwege, Steinriegel, Trockenmauern 

                                                
12  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 1982): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart als hö-

�K�H�U�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H���•�E�H�U���G�D�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�O�W�H�Q�E�H�U�J�³���Y�R�P�����������6�H�S�W�H�P�E�H�U���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U��
Umweltinformationssystem UIS der LUBW. 

13  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 1986): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart als hö-
�K�H�U�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H�����•�E�H�U���G�D�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�0�H�K�O�E�H�U�J�³���Y�R�P�����������)�H�E�U�X�D�U���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U���8�P��
weltinformationssystem UIS der LUBW. 

14  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 2000): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das 
�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�5�L�Q�J�H�O�V�W�D�O�H�U-�:�H�L�Q�K�D�O�G�H�³���Y�R�P�����������1�R�Y�H�P�E�H�U���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U���8�P�Z�H�O�W�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�V�\�V��
tem UIS der LUBW. 

15  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 1978): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart als hö-
�K�H�U�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H���•�E�H�U���G�D�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�(�G�H�O�E�H�U�J�³���Y�R�P���������$�S�U�L�O���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U���8�P�Z�H�O��
tinformationssystem UIS der LUBW. 

16  Regierungspräsidium Stuttgart (RP Stuttgart 1987): Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart als hö-
�K�H�U�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H�����•�E�H�U���G�D�V���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�+�R�K�H�Q�E�H�U�J�³���Y�R�P���������0�D�L���������������D�E�J�H�U�X�I�H�Q���•�E�H�U���8�P��
weltinformationssystem UIS der LUBW. 
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�x waldfreier Sumpf, Waldsimsen-Sumpf, Nasswiesen, magere Flachland-Mähwiesen, 

Magerwiesen, Tauch- oder Schwimmblattvegetation, Röhrichte, Riede, Saumvegeta-

tion trockenwarmer Standorte, gewässerbegleitende Hochstaudenflur, Hochstauden-

flur quelliger, mooriger, sumpfiger Standorte, Magerrasen, Trockenrasen 

�x Feldgehölze, Feldhecken, Feldhecken trockenwarmer Standorte, Gebüsche trocken-

warmer und feuchter Standorte, Streuobstwiesen 

�x Sumpfwälder, Schwarzerlen-Eschenwald, Auwälder der Bäche und kleinen Flüsse, 

Wälder trockenwarmer Standorte, Schlucht- und Blockwälder, Eichen- und Hainbu-

chen-Eichenwälder mittlerer Standorte, Sukzessionswälder 

Die Auebereiche der Tauber sind weitestgehend als Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 

Große Bereiche der Tauberaue stellen gemäß Hochwassergefahrenkarte Überflutungsflächen 

des HQ10 (häufiges Hochwasserereignis) dar, ebenso die Unterläufe der zufließenden Seiten-

gewässer Umpfer, Oberlaudaer Bach, Balbach, Grünbach, Wittigbach, Rötensteingraben, Uhl-

berger Graben und Schafbach (Quelle: LUBW 2022b). 

3.3 Planungen anderer Fachrichtungen 

Im Bearbeitungsgebiet vorhandene Planungen anderer Fachrichtungen wie der Regionalplan 

Heilbronn-Franken 2020, die Flächennutzungspläne der Stadt Lauda-Königshofen und der 

vVG Grünsfeld-Wittighausen und vorhandene Bebauungspläne wurden als Restriktionen 

übernommen. Die bereits überplanten Flächen stehen für den Biotopverbund nicht zur Verfü-

gung. 

�=�X�G�H�P���Z�X�U�G�H�Q���G�L�H���O�D�X�I�H�Q�G�H�Q���)�O�X�U�Q�H�X�R�U�G�Q�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���Ä�:�L�W�W�L�J�K�D�X�V�H�Q-Unterwittighausen (In-

singer �%�D�F�K���³, Wittighausen-Unterwittighausen (Wald) und �Ä�/�D�X�G�D-Königshofen/Oberlauda 

���/���������³ berücksichtigt. 
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 FACHPLAN LANDESWEITER BIOTOPVERBUND 

Der landesweit erstellte Fachplan Landesweiter Biotopverbund ist untergliedert in einen Fach-

plan Offenland mit der ergänzenden Raumkulisse Feldvögel, einen Fachplan Gewässerland-

schaften sowie den Generalwildwegeplan der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 

Baden-Württemberg (FVA). 

4.1 Fachplan Offenland 

4.1.1 Elemente des Fachplans Offenland 

Der Fachplan Offenland enthält folgende Elemente: 

�x Kernflächen : Flächen, die aufgrund ihrer Ausstattung geeignet sind, die nachhaltige Si-

cherung der standorttypischen Arten und Lebensräume zu gewährleisten 

�x Kernräume: Distanzwert 200 m um die Kernflächen 

�x Suchräume: Distanzklasse 500 m und 1.000 m zwischen den Kernflächen 

Ziel ist es, vorhandene Kernflächen und Kernräume zu sichern und weiter zu entwickeln. In-

nerhalb der Suchräume sollen Verbindungsflächen und -elemente gesichert, optimiert oder 

ggf. neu entwickelt werden, um die Verbundraumfunktion zu stärken (Quelle: LUBW 2014b). 

Dabei differenziert der Fachplan Offenland drei Anspruchstypen: 

�x Offenland trockener Standorte 

�x Offenland mittlerer Standorte 

�x Offenland feuchter Standorte 

Im Projektgebiet konzentrieren sich die Flächen des Biotopverbunds trockener Standorte im 

Wesentlichen auf die Hangbereiche der Seitentäler und die südexponierten Tauberhänge. 

Diese Bereiche stellen weitgehend auch Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte dar, 

ebenso Flächen in den Talauen sowie Ackerfluren im Osten des Gemeindegebiets Wittighau-

sen. Flächen des Biotopverbunds feuchter Standorte sind nur vereinzelt vorhanden und kon-

zentrieren sich in den Talauen. 

Gemeindeübergreifende Verbundräume sind im trockenen Anspruchstyp zu den Nachbarge-

meinden Bad Mergentheim, Boxberg, Tauberbischofsheim und Großrinderfeld dargestellt. Im 

mittleren Anspruchstyp sind Verbundräume zu den Kommunen Bad Mergentheim, Boxberg, 

Tauberbischofsheim sowie zu den bayerischen Nachbargemeinden Bütthard und Kirchheim 

vorhanden, im feuchten Anspruchstyp zur Nachbargemeinde Bad Mergentheim. 

Die nachfolgende Abbildung stellt den Fachplan Offenland im Bearbeitungsgebiet dar.  
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Abbildung 3: Fachplan Offenland im Bearbeitungsgebiet (schwarz) (Quelle: LUBW 2022b) 

Als Grundlage zur Einstufung der Kernflächen der verschiedenen Anspruchstypen dienten fol-

gende Biotoptypen (Quelle: LUBW 2014b): 

Tabelle 3: Kernflächen der Anspruchstypen trockene, mittlere und feuchte Standorte. Die im Bearbei-

tungsgebiet vorkommenden Biotoptypen sind grün hervorgehoben. 

Anspruchstyp Offenland tro-

ckener Standorte 

Anspruchstyp Offenland mitt-

lerer Standorte 

Anspruchstyp Offenland 

feuchter Standorte 

Kalkmagerrasen FFH-Lebensraumtypen Magere 

Flachland- (6510) und Berg-

Mähwiesen (6520) 

Nährstoffreiches Feucht- und 

Nassgrünland 

Silikatmagerrasen Grünland in Streuobstgebieten 

auf Basis der Laserscandaten 

Nährstoffarmes (Wechsel-) 

Feucht- und Nassgrünland 

Offene Sandbiotope  Offene Hoch- und Übergangs-

moore, Moorgewässer 

Lössböschungen und Hohl-

wege 

 Verlandungszonen an Stillge-

wässern 
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Anspruchstyp Offenland tro-

ckener Standorte 

Anspruchstyp Offenland mitt-

lerer Standorte 

Anspruchstyp Offenland 

feuchter Standorte 

Rohbodenbiotope (Truppen-

übungsplätze) 

 Rohbodenbiotope (Truppen-

übungsplätze) 

Lichte Trockenwälder   

Strukturreiche Weinberggebiete   

Ausgewählte Flächen des Ar-

tenschutzprogramms (ASP) 

Ausgewählte Flächen des Ar-

tenschutzprogramms (ASP) 

Ausgewählte Flächen des Ar-

tenschutzprogramms (ASP) 

4.1.2 Plausibilisierung Fachplan Offenland 

Die im Fachplan Offenland dargestellten Kernflächen, Kernräume und Suchräume wurden 

durch Abgleich mit vorhandenen Daten sowie stichprobenhaften Geländebegehungen plausi-

bilisiert. Die Geländebegehungen fanden für den Biotopverbund Offenland zwischen Juni und 

September 2022 statt.  

Folgende Datengrundlagen wurden bei der Plausibilisierung berücksichtigt: 

�x Aktuelle Biotopkartierungsdaten: für das Projektgebiet lagen aktuelle Daten der Offenland-

biotopkartierung aus den Jahren 2018 und 2019 vor, so dass diese ungeprüft übernom-

men wurden. Die shape-Files der Kernflächen des Fachplans Landesweiter Biotopver-

bund waren nicht auf dem aktuellen Stand der Biotopkartierung, so dass diese Kernflä-

chen als �Äneue Kernflächen�³ angelegt wurden. Bei fast allen Biotopen hat sich der Flä-

chenzuschnitt geändert. Einige Biotope wurden in der Gebietskulisse ergänzt, insbeson-

dere bei den Kernflächen feuchter Standorte (z.B. gewässerbegleitende Hochstaudenflu-

ren an der Tauber, eine Nasswiese bei Zimmern oder ein Feuchtbiotop mit Sickerquelle 

und Sumpf bei Marstadt) (Quelle: LUBW 2022b) 

�x Aktuelle Mähwiesenkulisse: Die erfassten Mähwiesen wurden aufgrund der Aktualität der 

vorhandenen Erfassungsdaten (2018-2020) ungeprüft übernommen (Quelle: LUBW 

2022b) 

�x Streuobsterhebung (Fernerkundung): Die auf Basis von Laserscandaten erfassten Streu-

obstbestände wurden im Gelände und anhand der Luftbilder überprüft und angepasst 

(Quelle: LUBW 2022b) 

�x Aktuelle Natura 2000-Managementpläne: Lebensraumtyp-Erfassungseinheiten (Quelle: 

LUBW 2022b) 

�x Aktuelle Natura 2000-Managementpläne: Arten Lebensstätten (Quelle: LUBW 2022b) 

�x Liste der gemeldeten Amphibienwanderstrecken Baden-Württemberg: Im Projektgebiet 

befinden sich keine Amphibienwanderstrecken, die als Konfliktstellen gelten und im Rah-

men des Biotopverbunds berücksichtigt werden müssen (Quelle: MINISTERIUM FÜR VER-

KEHR BADEN-WÜRTTEMBERG 202217) 

                                                
17  Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2022): Amphibienwanderstrecken Baden-Württemberg, 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/naturschutz/wiedervernetzung-der-natur/amphibien-
wanderstrecken, Stand 2022 
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�x Flächen mit Verträgen nach Landschaftspflegerichtlinie aus 2021, FAKT-gefördertes 

Grünland (Quelle: Kommunaler Landschaftspflegeverband) 

�x Schutzgebiete (Quelle: LUBW 2022b) 

�x Bodenkundliche Standortskarten (Quelle: LGRB 2022) 

�x Flurbilanz (Quelle: LEL 2022) 

�x Hochwassergefahrenkarten (Quelle: LUBW 2022b) 

�x Regionalplan (Quelle: REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN 200618) 

�x Flächennutzungsplan (Quelle: STADT LAUDA-KÖNIGSHOFEN 201119, VVG GRÜNSFELD-

WITTIGHAUSEN 2015, 202120) 

�x Landes- und gemeindeeigene Flurstücke  

In der kommunalen Biotopverbundplanung werden die gemäß Fachplan Landesweiter Bio-

topverbund dargestellten Kernflächen, Kernräume und Suchräume in folgende Elemente über-

führt: 

�x Kernflächen: gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG und § 32 LWaldG gesetzlich 

geschützte Biotope, artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Flächen mit Landschafts-

pflegeverträgen 

�x Verbindungselemente und Trittsteinbiotope: hochwertige Biotopstrukturen, die nicht 

die Kriterien einer Kernfläche erfüllen 

�x Lokale Verbundachsen: Flächen, die optimiert und gegebenenfalls neu entwickelt wer-

den sollen, um die Verbundraumfunktion zu stärken 

Die kommunale Biotopverbundplanung für das Bearbeitungsgebiet ist in Abbildung 9 sowie in 

den beigefügten Bestandsplänen (Pläne Nummer 2148.01 bis 2148.03) dargestellt. Bei den 

lokalen Verbundachsen wurden, sofern vorhanden, Planungen angrenzender Kommunen be-

rücksichtigt. 

4.1.2.1 Biotopverbund trockener Standorte 

Im Projektgebiet werden Kernflächen trockener Standorte aus geschützten Biotopen nach 

§ 30 BNatSchG gebildet. Die Kernflächen sind überwiegend an den Trockenhängen des Tau-

bertals und seiner Seitentäler anzutreffen. Dabei handelt es sich um Magerrasen, Steinriegel, 

Trockenmauern und Hohlwege. Ein Schwerpunktgebiet stellen die Trockenhänge rund um 

Grünsfeld dar, mit zahlreichen reich gegliederten Biotopkomplexen, bestehend aus Magerra-

sen, Steinriegeln, Gebüschen trockenwarmer Standorte, Feldhecken und Einzelgehölzen. 

Teilweise handelt es sich um größere zusammenhängende Flächen, die auch über Land-

schaftspflegeverträge gepflegt werden. �+�H�U�Y�R�U�]�X�K�H�E�H�Q�� �L�V�W�� �G�D�V�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�%�H�V�V�H�O��

�E�H�U�J�Z�H�L�Q�E�H�U�J�H�³���E�H�L���*�U�•�Q�V�I�H�O�G�����H�L�Q���+�D�E�L�W�D�W�N�R�P�S�O�H�[���Dus Kalkmagerrasen, Steinriegeln und Tro-

                                                
18  Regionalverband Heilbronn-Franken (2006): Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, Heilbronn. 
19  Stadt Lauda-Königshofen (2011): Flächennutzungsplan 2010plus, bearbeitet von ibu �± Ingenieurgesellschaft 

für Bauwesen und Umwelttechnik mbH. 
20  Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Stadt Grünsfeld und Gemeinde Wittighausen (2015, 2021): 1. und 2. 

Änderung des Flächennutzungsplans Grünsfeld-Wittighausen, bearbeitet von Klärle GmbH. 
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ckenmauern auf ehemaligen Weinbergsflächen. Eine Vielzahl seltener und bedrohter Pflan-

zen- und Tierarten, insbesondere der Lebensräume orchideenreicher Kalkmagerrasen und 

magere Flachlandmähwiesen sind hier anzutreffen. Weitere Schwerpunkte bilden die Trocken-

hänge am Langen Weinberg und Altenberg bei Oberlauda, am Geisberg westlich von Lauda, 

am Ottenberg und Frauenberg östlich von Beckstein sowie die Trockenhänge der Seitentäler 

bei Gerlachsheim, Marbach, Königshofen, Unterbalbach, Oberbalbach und Deubach.  

Vom Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber (KLPV) wurden Daten zu Flächen 

zur Verfügung gestellt, für die 2021 ein Vertrag nach Landschaftspflegerichtlinie mit dem KLPV 

oder der unteren Naturschutzbehörde bestanden hat (nach Teil A und Teil B Landschaftspfle-

gerichtlinie). Dabei handel�W�� �H�V�� �V�L�F�K�� �X�P�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���� �Z�L�H�� �Ä�(�[�W�H�Q�V�L�Y�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �*�U�•�Q�O�D�Q�G�Q�X�W��

�]�X�Q�J�³�����Ä�%�H�Z�H�L�G�X�Q�J���P�L�W���6�F�K�D�I�H�Q�����P�L�W���:�H�L�G�H�Q�D�F�K�S�I�O�H�J�H���³�����Ä�%�H�Z�H�L�G�X�Q�J���P�L�W���5�L�Q�G�H�U�Q�����P�L�W���1�D�F�K��

�S�I�O�H�J�H���³���� �Ä�8�P�Z�D�Q�G�O�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �$�F�N�H�U�� �L�Q�� �*�U�•�Q�O�D�Q�G�³���� �Ä�0�D�K�G�� �P�L�W�� �$�E�U�l�X�P�H�Q�³���� �Ä�0�X�O�F�K�H�Q�� ���6�W�U�H�L�I�H�Q��

�P�D�K�G���³�����Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V�D�X�I�J�D�E�H���Y�R�Q���$�F�N�H�U�O�D�Q�G�³�����Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V�D�X�I�J�D�E�H���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G�³. Diese Flächen 

wurden als neue Kernflächen aufgenommen.  

Als Trittsteinbiotope wurden brachliegende Weinberge sowie Wiesen im Bereich von Unter-

grenzflächen der Flurbilanz erfasst. Aufgrund der überwiegend mageren Böden wäre hier eine 

Entwicklung zu wertgebenden Biotopen trockener Standorte wie z. B. Magerrasen durch ent-

sprechend angepasste Pflege vergleichsweise einfach möglich. Oftmals fungieren in den 

Hanglagen Kernflächen mittlerer Standorte, wie magere Flachlandmähwiesen, als Trittstein-

biotope für Arten trockener Standorte.  

Bei den trockenen Standorten bilden die vorhandenen Kernflächen entlang der Hangbereiche 

bereits große Biotopkomplexe, die einen sehr guten Verbund aufweisen. Zwischen den ein-

zelnen Komplexen wird der Verbund durch Taleinschnitte, Weinbergnutzung, Wald- oder Sied-

lungsflächen teilweise unterbrochen. Als Lokale Verbundachsen dienen die Trockenhänge, 

über die ein Verbund der einzelnen Biotopkomplexe gewährleistet werden kann. Im Bereich 

fehlender Kernflächen oder Trittsteinbiotope sind Maßnahmen anzustreben die einen Aus-

tausch zwischen den Biotopkomplexen ermöglichen. Dies kann durch die Entwicklung von 

Saumstreifen in intensiv genutzten Bereichen oder das Auflichten von Waldrändern erreicht 

werden. 

4.1.2.2 Biotopverbund mittlerer Standorte 

Die Biotopverbundkulisse mittlerer Standorte wird zum Teil durch magere Flachlandmähwie-

sen, insbesondere in der Tauberaue sowie an den Hängen der Seitentäler, gebildet. Die 

Mähwiesenerfassung wurde im Projektgebiet zwischen 2018 und 2020 aktualisiert. Die mage-

ren Flachlandmähwiesen wurden daher ohne weitere Überprüfung als Kernflächen übernom-

men. Streuobstbestände, die ebenfalls Kernflächen darstellen, kommen entweder als Streu-

obstgürtel um die Ortslagen vor oder an den Hängen des Taubertals und seiner Seitentäler. 

Die Erfassung der Streuobstwiesen orientiert sich an §33a NatSchG Baden-Württemberg, wo-

nach Streuobstbestände, die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen, zu erhalten sind. Die 

Streuobstwiesen wurden auf Grundlage der Streuobstkulisse (Quelle: LUBW 2022b, Stand der 

Streuobsterfassung: 2019), des Luftbilds sowie eigener Geländebegehungen geprüft und neu 

abgegrenzt. Bei größeren Streuobstkomplexen wurden die Flächen großflächig abgegrenzt, 
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das heißt, es wurden auch Grünlandflächen ohne Streuobst oder Flächen mit anderer Nutzung 

z.B. kleinere Gartenflächen in die Abgrenzung mit aufgenommen. Getrennt liegende Einzel-

flächen wurden mit aufgenommen, wenn diese sich in engem räumlichem Zusammenhang mit 

dem Gesamtbestand befanden. Einzeln liegende Streuobstwiesen wurden als Kernfläche er-

fasst, wenn sie eine Fläche von mindestens 1.500 m² aufwiesen.  

Flächen mit einem Pflegevertrag nach LPR wurden auch bei den mittleren Standorten als neue 

Kernflächen in der Flächenkulisse ergänzt. Hierbei handelt es sich um Flächen mit LPR-Maß-

nahmen des KLPV und der unteren Naturschutzbehörde (nach Teil A und B der Landschafts-

pflegerichtlinie). Des Weiteren wurde nach FAKT gefördertes, artenreiches Dauergrünland mit 

4 bzw. 6 Kennarten (Stand 2020) als neue Kernfläche aufgenommen. 

Als Trittsteinbiotope erfasst wurden Wiesenflächen, die gemäß Flurbilanz als Untergrenz-

flur/Untergrenzfläche oder Grenzflur/Grenzfläche dargestellt sind. Diese eignen sich als Ver-

bundelemente bzw. lassen sich durch angepasste Pflege vergleichsweise einfach in höher-

wertigere Wiesen, z.B. Mähwiesen, umwandeln. Als Trittsteinbiotop für Arten der mittleren 

Standorte können auch zwischen den Kernflächen liegende Magerrasenbiotope genutzt wer-

den.  

Lokale Verbundachsen für mittlere Standorte stellen die Tauberaue mit ihrer Vielzahl an ar-

tenreichen Grünlandstandorten, die Streuobstkomplexe zwischen Oberlauda und Beckstein 

und zwischen Unterbalbach und Oberbalbach, die Streuobstgebiete bei Grünsfeld, südlich von 

Wittighausen sowie die mageren Wiesen am Alten Berg bei Oberlauda dar. In diesen Berei-

chen ist ein hoher Anteil an Kernflächen mittlerer Standorte vorhanden, ein durchgehender 

Verbund fehlt jedoch aufgrund der vorhandenen Siedlungs- und Waldflächen bzw. der inten-

siven landwirtschaftlichen Nutzung. In den Verbundachsen sollte durch Extensivierung der 

Landwirtschaft bzw. Zurücknahme und Auflichten von Gehölzbeständen ein Artenaustausch 

ermöglicht werden. Zu entwicken wären insbesondere Verbundachsen zwischen den isoliert 

liegenden Kernflächen bei Hofstetten, Kützbrunn, Messelhausen und Zimmern, über Uhlberg 

bis nach Krensheim. Auch das Umpfertal ließe sich gut als Verbundachse für mittlere Stand-

orte in Form von artenreichem Grünland entwickeln. 

4.1.2.3 Biotopverbund feuchter Standorte 

Bei den im Projektgebiet vorhandenen Kernflächen feuchter Standorte handelt es sich um 

Nasswiesen am Schüpfbach bei Heckfeld, Rohrglanzgrasröhrichte und gewässerbegleitende 

Hochstaudenfluren an den Ufern größerer Fließgewässer, wie z.B. Tauber, Schüpfbach, Ober-

laudaer Bach, um Uferschilf-Röhricht an der Tauber, ein Uferschilf-Röhricht und ein Rohrkol-

ben-Röhricht in der Aue der Umpfer, ein Quellbereich mit Auwald westlich Oberlauda, Tümpel, 

z.B. östlich Marbach und in der Tauberaue südlich Unterbalbach, gewässerbegleitende Hoch-

staudenfluren am Balbach, ein Großseggen-Ried in der Talaue östlich von Unterbalbach und 

Hochstaudenfluren quelliger, sumpfiger Standorte in der Tauberaue südlich von Unterbalbach. 

Entlang des Grünbachs sind ein Landschilf-Röhricht und mehrere Tümpel als Kernflächen vor-

handen. Am Wittigbach östlich von Grünsfeld schließen zwei Sumpfseggen-Riede an, eine 

Nasswiese bei Zimmern, ein Tümpel und ein Altwasser östlich von Zimmern sowie eine Nass-

�Z�L�H�V�H���X�Q�G���5�|�K�U�L�F�K�W���D�P���1�D�W�X�U�G�H�Q�N�P�D�O���Ä�)�H�X�F�K�W�J�H�E�L�H�W���D�Q���G�H�U���5�L�H�G�T�X�H�O�O�H�³�� Bei Marstadt befinden 
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sich ein Feuchtgebiet mit Quellbereich und Sumpf sowie ein Feuchtgebiet beim Marstadter 

Stausee mit Röhricht und Großseggen-Ried.  

Trittsteinbiotope wurden im Bereich feuchter Standorte nicht definiert. Die im Bearbeitungs-

gebiet vorhandenen hochwertigen Biotopstrukturen feuchter Standorte erfüllen in der Regel 

die Kriterien einer Kernfläche. Es ist anzunehmen, dass alle weiteren ehemals vernässten 

Bereiche durch Drainagen/Gräben, Auffüllung oder Ausdeichung zu Zwecken der Bewirtschaf-

tung trocken gelegt wurden. Diese Bereiche entsprechen in ihrem derzeitigen Zustand der 

Definition von lokalen Verbundachsen, da sie optimiert bzw. neu entwickelt werden müssen, 

um eine Verbundfunktion übernehmen zu können. 

Lokale Verbundachsen wurden in die Talauen der größeren Fließgewässer, wie Tauber, 

Grünbach, Wittigbach, Insinger Bach, Schüpfbach, Oberlaudaer Bach, Umpfer und Balbach, 

gelegt. Zur Entwicklung feuchter Standorte eignen sich besonders solche Flächen, die über 

einen geringen Grundwasserflurabstand (< 1,0m) verfügen und bei einem HQ10 mindestens 

0,5-1,0 m überflutet werden.  

4.2 Raumkulisse Feldvögel 

Die Raumkulisse Feldvögel wurde als Ergänzung zum Fachplan Offenland erarbeitet, da die 

Ansprüche der offenlandgebundenen Feldvogelfauna in diesem methodenbedingt nicht be-

rücksichtigt werden konnten (Quelle: REGIERUNGSPRÄSIDIEN BW 202221). Die Feldvogelfauna 

des Offenlands befindet sich stark im Rückgang, so dass Maßnahmen zum Erhalt überlebens-

fähiger Populationen zwingend erforderlich werden. Zudem kommen Maßnahmen in der offe-

nen Agrarlandschaft auch anderen Artengruppen wie z. B. Insekten zugute.  

Zielarten der Raumkulisse Feldvögel sind: 

Braunkehlchen  Feldlerche  

Grauammer  Großer Brachvogel  

Kiebitz  Rebhuhn 

Triel Wachtel  

Wiesenpieper Wiesen-Schafstelze  

Wiesenweihe  

Als Raumkulisse wurden für die Feldvogelfauna geeignete kulissenarme Acker- und Grünland-

gebiete herangezogen, die unter Nutzung vorhandener Daten zur Landnutzung und �±struktur 

ermittelt wurden. In der Raumkulisse Feldvögel erfolgt eine Kategorisierung der Offenland- 

und Halboffenlandflächen in  

�x prioritäre Offenlandflächen 

�x sonstige Offenlandflächen 

                                                
21  Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart (federführend) und Tübingen (Hrsg.) (Regierungspräsidien 

BW 2022): Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg Raumkulisse Feldvögel �± Ergänzung zum Fach-
plan Offenland, bearbeitet von: Jürgen Förth und Jürgen Trautner, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung 
GmbH (unter Mitarbeit von Johannes Mayer). 
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�x Entwicklungsflächen Halboffenland 

Prioritäre Offenlandflächen umfassen zusammenhängende, kulissenarme Agrarlandschaften 

mit einer Mindestgröße von 100 ha. Als sonstige Offenlandflächen wurden kulissenarme Flä-

chen in einem Vogelschutzgebiet von 10 ha - 100 ha, außerhalb eines Vogelschutzgebietes 

von 30 ha - 100 ha herangezogen. Die Entwicklungsflächen Halboffenland schließen an die 

prioritären Offenlandflächen an. Sie dienen der Entwicklung von Lebensräumen der Feldvögel 

des Halboffenlands im Zusammenhang mit offenen Landschaften bzw. der Entwicklung zu 

einer offenen Landschaft hin (Quelle: REGIERUNGSPRÄSIDIEN BW 2022). 

 
Abbildung 4: Raumkulisse Feldvögel im Bearbeitungsgebiet (schwarz) (Quelle: LUBW 2022b) 

Im Bearbeitungsgebiet konzentrieren sich die prioritären Offenlandflächen auf die Agrarland-

schaften der Hochflächen um Wittighausen, Paimar, Grünsfeld, Vilchband, Messelhausen, 

Oberbalbach und Heckfeld. Daran angrenzend befinden sich vor allem in den etwas struktur-

reicheren Hangbereichen die Entwicklungsflächen Halboffenland. Die sonstigen Offenlandflä-

chen liegen in den kleinteiligeren Feldfluren um Paimar, Krensheim, Grünsfeld, Wittighausen, 

Vilchband, Kützbrunn, Oberlauda und Heckfeld. 

I�P�� �=�X�J�H�� �G�H�V�� �0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�S�O�D�Q�V�� �]�X�P�� �9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H�� �7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³�� �V�R�Z�L�H��

im Rahmen von Flurneuordnungs- und Bebauungsplanverfahren fanden im Projektgebiet 

avifaunistische Erhebungen statt. Von den o.g. Zielarten der Raumkulisse Feldvögel wurden 

dabei Vorkommen folgender Arten nachgewiesen: 

Digitale Topographische Karte: Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (Hrsg.) 
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Feldlerche  Grauammer 

Rebhuhn Wachtel  

Wiesenweihe Wiesen-Schafstelze 

Braunkehlchen Wiesenpieper. 

Gemäß Zielartenkonzept Baden-Württemberg sind potenzielle Vorkommen folgender Arten im 

Projektgebiet möglich, da diese im Naturraum vorkommen: 

Kiebitz. 

Vorkommen des Triel sowie des Großen Brachvogels sind im Projektgebiet nicht wahrschein-

lich. Diese werden im Weiteren daher nicht betrachtet. 

4.3 Generalwildwegeplan 

Im Rahmen des landesweiten Biotopverbundes sind auch die Wildtierkorridore des General-

wildwegeplans der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg zu be-

rücksichtigen, sofern diese Offenlandflächen tangieren. Kriterien für die Festlegung der Wild-

tierkorridore sind neben der landschaftlichen Ausstattung auch die Raumansprüche und Wan-

derdistanzen mobiler heimischer Säugerarten mit terrestrischer Lebensweise und einem Le-

bensraumschwerpunkt im Wald. Für einen Verbund ist eine ausreichende Ausstattung an De-

ckungs- und Leitstrukturen erforderlich, die jedoch im Rahmen der Biotopverbundplanung 

nicht den Habitatansprüchen von Offenlandarten entgegenstehen dürfen. 

Gemäß Generalwildwegeplan quert ein Wildtierkorridor landesweiter Bedeutung das Plan-

gebiet im Westen des Gemeindegebiets Lauda-Königshofen. Diese Verbindung erstreckt sich 

von der nördlichen bayerischen Landesgrenze bis zur Hohenloher Ebene. Im Bearbeitungs-

gebiet liegt der Abschnitt Stuppacher Wald/Assamstadt (Bauland) �± Katzental/Külsheim 

(Sandstein-Odenwald). Der Wanderkorridor verläuft hier nahezu vollständig innerhalb des 

Waldgebietes Ahorn (Quelle: LUBW 2022b). 
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Abbildung 5: Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans (Quelle: LUBW 2022b) 

 
Abbildung 6: Wildtierkorridor im Bearbeitungsgebiet (schwarz) (Quelle: LUBW 2022b) 

Wildtierkorridor Stuppacher 
Wald/Assamstadt (Bauland) �± Kat-
zental/Külsheim (Sandstein-Oden-
wald) 
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Westlich von Heckfeld wird der Wildtierkorridor von der K 2835 sowie die BAB 81 gequert 

(siehe Abbildung 7). Die Autobahn verläuft in einem ca. 10 m tiefen Einschnitt und stellt mit 

ihrer Umzäunung eine unüberwindbare Barriere für waldgebundene Säugetiere dar. Eine Un-

terführung innerhalb des dargestellten Korridors ist im Querungsbereich der K 2835 vorhan-

den. Diese ist jedoch auf die Fahrbahnbreite der Straße beschränkt und somit für Wildtiere nur 

eingeschränkt nutzbar.  

Ca. 500 m östlich des Wildtierkorridors quert die Autobahn das Schüpfbachtal mit der Schüpf-

bachtalbrücke. Diese überspannt das Schüpfbachtal mit einer Länge von 280 m und einer 

Höhe von 27 m und bildet damit einen Durchlass, der eine potenzielle Querungsmöglichkeit 

für waldgebundene Säugetiere darstellt. Aufgrund der landschaftlichen Ausstattung mit Feld-

gehölzen und �±hecken sowie gewässerbegleitenden Gehölzen und kleineren Waldbeständen 

im Nahbereich der Schüpfbachtalbrücke ist davon auszugehen, dass die potenzielle Que-

rungsmöglichkeit aktuell als Wanderkorridor genutzt wird.  

 

Abbildung 7: Wildtierkorridor (violett) im Querungsbereich der BAB 81 (Quelle: LUBW 2022b) 

4.4 Fachplan Gewässerlandschaften 

Der Fachplan Gewässerlandschaften ergänzt den Fachplan Offenland um den Biotopverbund 

im Bereich der Gewässer und Auen. Dargestellt sind Kernflächen des Biotopverbundes sowie 

mögliche Entwicklungspotenziale im Bereich der Gewässerlandschaften. Betrachtet werden 

Gewässer (einschließlich deren Oberläufe) sowie Auen und Uferbereiche. Zudem wurden als 

�Ä�(�U�J�l�Q�]�X�Q�J�V�I�O�l�F�K�H�Q�³��die mit den Gewässern oder Auen in Zusammenhang stehenden Moore, 

Feuchtgebiete (Bereiche mit grundwasserbeeinflussten Böden) und Stillgewässer aufgenom-

men. Ziel ist es, die vorhandenen hochwertigen Biotope der Gewässer und Auen als Kernflä-

chen zu sichern und Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. 

BAB 81 

K 2835 

Schüfpbachtalbrücke 

Potenzielle Querungsmöglichkeit 

Orthofotos: Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg (Hrsg.) 
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Als Grundlage zur Einstufung der Kernflächen und Ergänzungsflächen dienten Fließgewäs-

serabschnitte von besonderer Bedeutung für die Gewässervegetation oder �±fauna (Kernab-

schnitte), Kernflächen des Fachplans Offenland sowie auengebundene bzw. auentypische Bi-

otope und Lebensstätten auetypischer Arten. Folgende Daten wurden berücksichtigt (Quelle: 

LUBW 2022a22): 

Tabelle 4: Datengrundlage Kernflächen, Kernabschnitte und Ergänzungsflächen Fachplan Gewässer-

landschaften (Quelle: LUBW 2022a) 

Datensatz Selektion 

Fachplan Offenland Kernflächen (feucht, mittel, trocken) 

Biotopkartierung Kernflächen- und Kernabschnitt-Selektion Fließgewässer und auengebun-
dene Lebensräume: 

�x Flüsse, Bäche, Quellen, Gießen, Tauch-oder Schwimmblattvegeta-
tion, Quellflur 

�x Altarme oder Altwasser 
�x Bodensee 
�x Regelmäßig überschwemmte Bereiche 
�x Gewässerbegleitende Röhrichte und Staudenfluren 
�x Uferweidengebüsche, Auengebüsche, Auwälder 

Kernflächen-Selektion auentypische Lebensräume und Moore: 

�x Stillgewässer (und Tauch-oder Schwimmblattvegetation) 
�x Schluchtwälder bzw. Schluchten, Tobel, Klingen 
�x Sonstige Röhrichte (soweit nicht in Fachplan Offenland erfasst) 
�x Gebüsche 
�x Bruchwälder, Sumpfwälder, Eichen-Hainbuchen-Wälder, Trocken-

wälder (Seggen-Eichen-Linden-Wälder) 
�x Moorwälder und Moore in Waldkomplexen (andere Moore sind be-

reits in Fachplan Offenland erfasst) 

MaP-LRT Kernflächen-und Kernabschnitt-Selektion Fließgewässer und auengebun-
dene Lebensraumtypen (LRT): 

�x Fließgewässer: LRT3240, 3260, 3270 
�x Kalktuffquellen:LRT7220 
�x Auwälder: LRT91E0,91F0 

Kernflächen-Selektion der auentypischen Lebensraumtypen und Moore 
(LRT): 

�x Stillgewässer:LRT3110, 3130, 3140,3150, 3180 (3160 in BV Offen-
land erfasst) 

�x Subalpine Buchenwälder: LRT9140 
�x Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald: LRT9160 
�x Moorwald: LRT91D0 

MaP-Lebensstätten Kernflächen-und Kernabschnitt-Selektion Arten der Fließgewässer:  

�x Fische 
�x Krebse  
�x Libellen  
�x Käfer 

                                                
22  Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (LUBW 2022a): Landes-

weiter Biotopverbund Baden-Württemberg. Methodik �± Fachplan Gewässerlandschaften. Manuskript: Entwurf 
05.04.2022. 
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Datensatz Selektion 
�x Weichtiere 

Arten der Auen: 

�x Kleefarn 
�x Bauchige Windelschnecke 

ASP Kernflächen-und Kernabschnitt-Selektion Arten der Fließgewässer: 

�x Libellen 
�x Bachmuschel 
�x Fuchsschwanz-Schnabeldeckelmoos 

Arten der Auen bzw.Gewässerkontaktzonen: 

�x Amphibien 
�x Höhere Pflanzen und Moose 
�x Käfer 
�x Libellen 

Als Suchraum für Vernetzungsflächen dient beim Fachplan Gewässerlandschaften die Ge-

bietskulisse der Gewässerlandschaften selbst, d. h. die Gewässer inklusive ihrer Randstreifen 

bzw. bei Hochwasser überschwemmte Bereiche. 

Zur Abgrenzung der Gebietskulisse wurden berücksichtigt (Quelle: LUBW 2022a): 

�x Fließgewässer einschließlich Quellbäche, Altarme, von Fließgewässern durchflossene 

Stillgewässer 

�x rezente Aue und Altaue 

�x mit Auen in Zusammenhang stehende Moore, Bereiche mit Grundwasser beeinflussten 

Böden und Stillgewässer 

�x Kernabschnitte des Gewässernetzes nach Naturschutzfachdaten sowie auengebundene 

Biotope mit Anschluss an die Gebietskulisse 
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Abbildung 8: Fachplan Gewässerlandschaften im Bearbeitungsgebiet (schwarz) (Quelle: LUBW 

2022b) 

Die im Fachplan Gewässerlandschaften dargestellten Kern- und Ergänzungsflächen sowie 

mögliche Vernetzungsräume wurden durch eigene Geländebegehungen plausibilisiert. Die 

Geländebegehungen fanden im April und Mai 2022 statt. Im Bearbeitungsgebiet wurden vor 

allem die kleineren Gewässer näher betrachtet, für die noch keine Planungen, wie Gewässer-

entwicklungspläne oder eine Gewässerstrukturkartierung, vorlagen. 

4.5 Ermittlung von Differenzflächen und Standortpotenzialen 

Die Kernflächen aus dem landesweiten Biotopverbund 2012 und 2020 wurden durch die 

LUBW abgeglichen und die daraus entstehenden Differenzflächen ermittelt. Die als Verlustflä-

chen ermittelten Differenzflächen wurden im Rahmen des Projekts auf Wiederherstellbarkeit 

bzw. Nutzung als Trittsteine überprüft.  

Im Bereich der trockenen Standorte ergeben sich die Verlustflächen zum Großteil durch Nut-

zungsaufgabe der schwer zu bewirtschaftenden Flächen in den steilen Hangbereichen und 

der sich dadurch entwickelnden Verbuschung der Flächen. Im Bereich der Weinbauflächen 

nördlich von Gerlachsheim, nördlich von Marbach sowie nordwestlich von Beckstein sind groß-

flächige Komplexe als Verlustflächen dargestellt. Diese wurden und werden intensiv weinbau-

lich genutzt. Lediglich vereinzelt sind Strukturen wie Steinriegel, Brachflächen oder Streuobst-

wiesen eingestreut. Woraus sich die Einstufung der Komplexe als Kernflächen im Fachplan 

Landesweiter Biotopverbund 2012 ergeben hat, ist nicht erkennbar (möglicherweise sind 

Gebietskulisse  

Kernflächen  

Digitale Topographische Karte: Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (Hrsg.) 
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Funde geschützter Arten berücksichtigt worden). Auch nördlich von Oberbalbach ist ein großer 

Komplex als Verlustfläche dargestellt. In diesem strukturreichen Komplex wechseln sich Wein-

bau, Brachen, Wiesennutzung und Streuobstbestände ab. Die geschützten Biotope sind wei-

terhin als Kernflächen dargestellt. Woraus sich im Fachplan Landesweiter Biotopverbund 2012 

die Einstufung des gesamten Komplexes als Kernfläche ergeben hat, ist ebenfalls nicht er-

sichtlich. Es ist zu vermuten, dass im Jahr 2012 eine noch intensivere weinbauliche Nutzung 

der Flächen stattgefunden hat, als es aktuell der Fall ist. Da der Grund für die ehemalige Ein-

stufung der o.g. Komplexe als Kernflächen nicht bekannt ist, ist der Verlustgrund der Flächen 

nicht nachzuvollziehen. 

Im Bereich der mittleren Standorte lassen sich die Verlustflächen im Wesentlichen auf eine 

Intensivierung der Nutzung im Bereich der agrarwirtschaftlich genutzten Hochflächen und Ta-

lauen sowie auf Nutzungsaufgaben im Bereich der schwer zu bewirtschaftenden Hangflächen 

zurückführen. Teilweise wurden ehemalige Kernflächen mittlerer Standorte aufgrund der Ent-

wicklung zu Magerrasen im Fachplan Landesweiter Biotopverbund 2020 in Kernflächen für 

trockene Standorte überführt. Entlang des Taubertals sind im Fachplan Landesweiter Bio-

topverbund größere Ackerflächen als Kernflächen mittlerer Standorte aufgeführt. Es handelt 

sich hierbei um Flächen, die mit einer speziellen Artenschutzmaßnahme für den Feldhamster 

belegt waren. Neuere Nachweise des Feldhamsters gibt es für diese Bereiche nicht, so dass 

die Maßnahmen nicht weitergeführt werden. Die Kernflächen wurden daher nicht übernom-

men.  

Bei den feuchten Standorten ergaben sich beim Abgleich der Biotopverbunddaten 2012 und 

2020 keine wesentlichen Verlustflächen.  

Im Planungsgebiet besitzen vor allem die Hanglagen aufgrund ihrer überwiegend mageren 

Bodenverhältnisse (Grenzflur und Untergrenzflur gemäß Flurbilanz) ein hohes Potenzial zur 

Entwicklung von artenreichen Lebensräumen der trockenen und mittleren Standorte wie ma-

gere Flachlandmähwiesen, Magerrasen oder trockenwarme Säume. Ein besonderes Stand-

ortpotenzial für Feuchtstandorte bieten Flächen innerhalb des HQ10 an Fließgewässern sowie 

Quellstandorte. 
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Abbildung 9: Kommunale Biotopverbundplanung - Bestandsplan 

Kartengrundlage 
Topographische Karte Bayern: www.openstreetmap.de 
Digitale Topographische Karte BW: Landesamt für Geoinformation  
und Landentwicklung Baden-Württemberg (Hrsg. 2021) 
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 ZIELARTEN 

5.1 Auswahl und Vorkommen relevanter Zielarten 

Nach dem Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (Quelle: LUBW 2022c23) 

haben die Kommunen eine besondere Schutzverantwortung für Landesarten der Kategorie A 

des Zielartenkonzepts mit weniger als 10 landesweiten Vorkommen der Artengruppen Amphi-

bien, Reptilien, Tagfalter/Widderchen und Heuschrecken. In den Kommunen Grünsfeld und 

Lauda-Königshofen wurden Segelfalter und Flockenblumen-Scheckenfalter als Zielarten mit 

besonderer Schutzverantwortung angeführt. Ein Vorkommen dieser Arten in der Kommune 

Wittighausen ist nicht bekannt. Eine konkrete Erfassung bestimmter Arten bzw. Prüfung auf 

ihr Vorkommen hätte hinsichtlich inhaltlicher und/oder räumlicher Prioritäten weitere Erkennt-

nisse erwarten lassen, waren im Projektrahmen jedoch nicht vorgesehen. Es kann mit weiteren 

landesweit relevanten Zielartenvorkommen gerechnet werden, die im Anhang dargestellt sind. 

Folgende Habitate mit vorrangiger landesweiter Schutzverantwortung/Entwicklungspotenzia-

len werden für Grünsfeld und Lauda-Königshofen aufgeführt: 

�x Rohbodenbiotope (inkl. entsprechender Kleingewässer) 

�x Kalkmagerrasen 

�x Strukturreiche Weinberggebiete 

Ein Vorkommen solcher Habitate in Wittighausen ist nicht in der Datenbank genannt. Tatsäch-

lich sind im Bereich der Gemeindefläche von Wittighausen Vorkommen von Kalkmagerrasen 

vorhanden z.B. am Mühlberg, Unterwittighausen und am Vilchbander Grund bei Vilchband. 

Steinriegel sind vielerorts im Bearbeitungsgebiet vorhanden, die in einem sehr unterschiedli-

chen Zustand sind.  

Im Zielartenkonzept Baden-Württemberg sind hinsichtlich der Vogelarten in den drei Kommu-

nen folgende Zielarten aufgeführt:  

Baumfalke Baumpieper Dohle 

Feldlerche Flussregenpfeifer Grauammer 

Grauspecht Halsbandschnäpper Haubenlerche 

Heidelerche Kiebitz Kuckuck 

Mehlschwalbe Raubwürger Rauchschwalbe 

Rebhuhn Rotmilan Steinkauz 

Teichhuhn Wachtelkönig Waldlaubsänger 

Weißstorch Wendehals Wespenbussard 

Wiedehopf Wiesenpieper Wiesenweihe 

                                                
23  Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW 2022c): Informationssystem Zielartenkonzept Baden-

Württemberg (ZAK), https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/natur-und-landschaft/zielartenkonzept, 
Stand 2022 
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Ziegenmelker Zwergtaucher  

�,�P���)�H�X�F�K�W�J�H�E�L�H�W���Ä�5�L�H�G�³���D�P���,�Q�V�L�Q�J�H�U���%�D�F�K���E�H�L���:�L�W�W�L�J�K�D�X�V�Hn wurden Vorkommen der Rohrweihe 

dokumentiert, als einziger Brutnachweis im Main-Tauber-Kreis (Quellen: LANDRATSAMT MAIN-

TAUBER-KREIS 202224, BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN SCHLUMPRECHT GMBH 202125). Die 

Rohrweihe wurde daher als Zielart aufgenommen. 

Als Zielarten hinsichtlich Reptilien und Amphibien sind  

Zauneidechse Mauereidechse 

Schlingnatter Ringelnatter 

Grasfrosch Laubfrosch 

zu nennen. Das Vorkommen des Laubfrosches konnte nach einer Verbreitungskarte der Lan-

desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Quelle: LUBW 2022d26) in den letzten Jahren nicht 

nachgewiesen werden. 

Gemäß dem Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands (Quelle: DGHT 

202227) ist sowohl das Vorkommen der Schlingnatter, der Ringelnatter, der Zauneidechse und 

des Grasfrosches in den TK25-Blättern 6324, 6325 und 6424 in den Jahren 2000 bis 2018 

nachgewiesen.  

Zum Vorkommen von Tagfaltern und Widderchen wurde die Verbreitungskarte Baden-Würt-

temberg (Quelle: STAATLICHES MUSEUM FÜR NATURKUNDE KARLSRUHE 202228) herangezogen. 

Nachfolgende Arten des Zielartenkonzepts sind im Planungsgebiet seit 2001 nachgewiesen:  

Alexis-Bläuling Kleiner Schillerfalter 

Argus-Bläuling Kleiner Schlehen-Zipfelfalter 

Baldrian-Scheckenfalter Komma-Dickkopffalter 

Beilfleck-Widderchen Kreuzdorn-Zipfelfalter 

Bergkronwicken-Widderchen Kreuzenzian-Ameisen-Bläuling 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Kronwicken-Bläuling 

Ehrenpreis-Scheckenfalter Magerrasen-Perlmutterfalter 

Esparsetten-Bläuling Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter 

Esparsetten-Widderchen Roter Scheckenfalter 

Feuriger Perlmutterfalter Schlüsselblumen-Würfelfalter 

Flockenblumen-Grünwidderchen Segelfalter 

                                                
24  Landratsamt Main-Tauber-Kreis (2022): Artenfunde aus dem ARTIS (Arteninformationsprogramm der LUBW). 
25  Büro für ökologische Studien Schlumprecht GmbH (2021): Ökologische Ressourcenanalyse im Flurneuord    

nungsgebiet Nr. 7073 Wittighausen-Unterwittighausen (Insinger Bach) �± Bayreuth. 
26  Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW 2022d): Meldeplattform https://www.lubw.baden-wuert 

temberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen/laubfrosch/uebersichtskarte, Stand 2022 
27  Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (DGHT 2022): Feldherpetologie, 

http://www.feldherpetologie.de/atlas/, Stand 2022. 
28  Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe (2022): Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württemberg, 

https://www.schmetterlinge-bw.de/Lepi/EvidenceMap.aspx, Stand 2022. 
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Flockenblumen-Scheckenfalter Sonnenröschen-Grünwidderchen 

Graubindiger Mohrenfalter Spanische Flagge 

Großer Eisvogel Storchschnabel-Bläuling 

Großer Feuerfalter Trauermantel 

Großer Fuchs Veränderliches Widderchen 

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Wachtelweizen-Scheckenfalter 

Himmelblauer Bläuling Wegerich-Scheckenfalter 

Hufeisenklee-Widderchen Zahnflügel-Bläuling 

An Säugetieren sind als Zielarten Biber und Feldhamster aufgeführt. Der Biber ist an mehreren 

Gewässern des Projektgebietes vorhanden (Insinger Bach, Seebach, Wittigbach, Schüpfbach, 

Umpfer, Tauber). Für den Feldhamster gibt es im Projektgebiet einen Nachweis im Gewann 

�Ä�.�R�G�H�O�³�����*�H�P�D�U�N�X�Q�J���2�E�H�U�Z�L�W�W�L�J�K�D�X�V�H�Q���D�X�V���G�H�P���-�D�K�U�������������L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�V���$�6�3���$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]��

programms. In der angrenzenden bayerischen Gemeinde Bütthard sind noch neuere Nach-

weise aus den Jahren 2020 und 2021 vorhanden. 

Weitere Artnachweise im Projektgebiet wurden dem ARTIS-Katalog des Main-Tauber-Kreis 

entnommen. Hier sind Arterhebungen der Lebensraumtypkartierungen im Rahmen der FFH-

Managementpläne hinterlegt, aus dem Mähwiesenmonitoring, aus Erfassungen zum Arten-

schutzprogramm (ASP), der Offenlandbiotopkartierung sowie weitere Einzelfunde.  

Für das Projektgebiet wurden die im Folgenden dargestellten Schwerpunkträume zur Förde-

rung relevanter Zielarten nach dem Zielartenkonzept Baden-Württemberg identifiziert: 

Trockenhänge/Weinbergslagen 

Typische Arten des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg auf trockenen Standorten, für die 

Nachweise im Untersuchungsgebiet vorliegen: 

Reptilien 
 

Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche Trocken-
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Schlingnatter     x    
Zauneidechse   x x x  x x 
Mauereidechse    x     

 

Tagfalter, Widderchen Gebüsche Trocken-
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Alexis-Bläuling    x    
Feuriger Perlmuttfalter    x    
Himmelblauer Bläuling    x    
Kreuzenzian-Ameisen-
Bläuling 

   x    

Kronwicken-Bläuling    x    
Spanische Flagge        
Segelfalter   x x    
Veränderliches  
Widderchen 

   x    
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Heuschrecken Trocken-
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht frisch 

Heidegrashüpfer x    
Italienische Schönschrecke x    
Rotflügelige Ödlandschre-
cke 

x    

Verkannter Grashüpfer x    
 

Wildbienen Trocken-
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht frisch 

Blaukissen-Sandbiene  x  x  
Dunkle Zweizahnbiene x    
Filzzahn-Blattschneider-
biene 

x    

Furchenbienenen (Lasio-
glossum interruptum, Halic-
tus scabiosae, Lasio-
glossum pallens) 

x    

Pippau-Sandbiene x  x x 
Rote Schneckenhausbiene  x    

Am Lämmertsberg zwischen Gerlachsheim Grünsfeld�����L�P���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�(�G�H�O�E�H�U�J�³���V�•�G��

�|�V�W�O�L�F�K�� �Y�R�Q�� �6�D�F�K�V�H�Q�I�O�X�U�� �V�R�Z�L�H�� �L�P�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�0�H�K�O�E�H�U�J�³�� �Z�H�V�W�O�L�F�K�� �Y�Rn Unterbalbach 

wurde außerdem die Weiße Turmschnecke nachgewiesen.  

Lebensraum Streuobstwiese 

Typische Arten des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg auf mittleren Standorten, für die 

Nachweise im Untersuchungsgebiet vorliegen: 

Vögel 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Halsband-
schnäpper 

       x 

Steinkauz        x 
Wendehals    x x   x 
Wiedehopf    x x   x 

 

Reptilien 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Zauneidechse   x x x  x x 
 

Tagfalter, Widderchen Trockenrasen 
Grünland Streu-

obst feucht frisch 
Beilfleck-Widderchen x  x x 
Magerrasen-Perlmutterfalter x  x x 

 

Wildbienen Trocken- 
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht frisch 

Pippau-Sandbiene x  x x 
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Lebensraum artenreiches Grünland mittlerer/frischer Standorte 

Typische Arten des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg auf mittleren Standorten, für die 

Nachweise im Untersuchungsgebiet vorliegen: 

Vögel 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland 
Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Rotmilan x     x x  
Weißstorch      x x  
Feldlerche       x  

 

Reptilien 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland 
Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Zauneidechse   x x x  x x 
 

Wildbienen Trocken- 
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht frisch 

Blaukissen-Sandbiene  x  x  
Pippau-Sandbiene x  x x 

 

Tagfalter, Widderchen Trockenrasen 
Grünland Streu-

obst feucht frisch 
Beilfleck-Widderchen x  x x 
Großer Feuerfalter  x x  
Magerrasen-Perlmutterfalter x  x x 

Eine Besonderheit im Planungsgebiet stellt der Feldhamster dar. Dieser ist auf Ackerstandorte 

als Lebensraum angewiesen. Er wird im Weiteren im Lebensraumbereich der mittleren Stand-

orte berücksichtigt. 

Feuchtgrünland/Auestandorte 

Typische Arten des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg auf feuchten Standorten, für die 

Nachweise im Untersuchungsgebiet vorliegen: 

Vögel 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland 
Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Rohrweihe      x   
Rotmilan x     x x  
Weißstorch      x x  

 

Reptilien 
Gewäs-
serbegl. 
Gehölze 

Gebüsche 
Trocken-

rasen 

Grünland 
Streu-
obst feucht mittel trocken feucht frisch 

Ringelnatter x x    x  x 
 

Tagfalter, Widderchen Trocken-
rasen 

Grünland Streu-
obst feucht frisch 

Großer Feuerfalter  x x  
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Gewässer 

Typische Arten des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg in Gewässern, für die Nachweise 

im Untersuchungsgebiet vorliegen: 
Säugetiere Vögel Amphibien Reptilien Fische 

Biber Eisvogel Gelbbauchunke Ringelnatter Äsche 

 Rohrweihe Kleiner Wasser-

frosch 

 Bachforelle 

 Zwergtaucher   Barbe 

    Groppe 

Als weitere Zielarten für Gewässer sind im Zielartenkonzept Baden-Württemberg für das Pro-

jektgebiet 22 Libellenarten aufgeführt, die im Anhang dargestellt sind. Für das Vorkommen der 

Arten liegen keine Nachweise vor. Im Projektgebiet sind zudem Zielarten der Artengruppen 

Krebse, Weichtiere, Holzkäfer und Laufkäfer aufgeführt. Arten dieser Artengruppen wurden 

nicht als Zielarten in das Maßnahmenkonzept aufgenommen, da keine Untersuchungen bzw. 

keine Nachweise über deren Vorkommen vorliegen. Die im Rahmen der Biotopverbundpla-

nung vorgeschlagenen Maßnahmen dienen jedoch auch der Förderung von Arten dieser Ar-

tengruppen. 

5.2 Priorisierung der Zielarten für den Biotopverbund 

Das Maßnahmenkonzept für einen Biotopverbund ist gemäß Arbeitsbericht zum Fachplan 

Landesweiter Biotopverbund (Quelle: LUBW 2014b) an Zielarten auszurichten, für die kon-

krete Nachweise vorliegen oder für die ein hohes Habitatpotenzial festgestellt wurde. Es sollte 

sich um barrieresensible Tierarten handeln, die aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Mo-

bilität oder ihrer Metapopulationsstruktur auf eine gute Verbundsituation zur Gewährleistung 

der Austauschbeziehungen angewiesen sind. Vögel und viele Säugetiere (z.B. Fledermäuse) 

sind in der Regel in der Lage, größere Distanzen und Barrieren zu überwinden und daher 

weniger auf einen kleinräumigen Biotopverbund angewiesen.  

Anspruchstyp Offenland trockener Standorte: 

Wichtige, im Plangebiet nachweislich vorkommende Zielarten des trockenen Anspruchstyps, 

sind die Schlingnatter sowie die weniger anspruchsvolle Zauneidechse. Diese Tierarten wur-

den als Vertreter der Artengruppe Reptilien im Fachplan Landesweiter Biotopverbund bereits 

im Rahmen der Kernflächenbewertung berücksichtigt. Weitere relevante Zielarten im Offen-

land trockener Standorte sind aus der Gruppe der Tagfalter und Widderchen die Arten Alexis-

Bläuling, Beilfleck-Widderchen, Feuriger Perlmuttfalter, Himmelblauer Bläuling, Hufeisenklee-

Widderchen, Kleiner Schlehen-Zipfelfalter, Kronwicken-Bläuling, Magerrasen-Perlmutterfalter 

und Veränderliches Widderchen sowie aus der Gruppe der Heuschrecken die Arten Rotflüge-

lige Ödlandschrecke, Verkannter Grashüpfer, Warzenbeißer und Westliche Beißschrecke, für 

die ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen ist.  

Die Schlingnatter ist eine trockenheits- und wärmeliebende Tierart, die je nach Region ein 

recht breites Spektrum von Biotoptypen besiedelt. Als Lebensraum bevorzugt sie einen mosa-
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ikartigen, kleinräumigen Wechsel aus offenen, niedrigbewachsenen und teils gehölzdominier-

ten Standorten mit einer hohen Kleinstruktur- und Unterschlupfdichte. Im gleichen Habitat 

kommen meist auch viele Eidechsen vor. 

Zauneidechsen sind bezüglich ihrer Lebensraumstrukturen anthropogen orientierte Lebewe-

sen. Sie besiedeln Magerbiotope wie trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflächen, Stein-

brüche, Steinriegel, Trockenmauern und ähnliche Lebensräume mit einem Wechsel aus offe-

nen, lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen.  

Die oben genannten Arten der Tagfalter und Widderchen sind auf mageren, trockenen und 

warmen Standorten zu finden. Sie besiedeln Trockenrasen mit Gebüschen, ebenso wie Wein-

bergsbrachen, Böschungen, südliche Hänge oder Kiesgruben mit Gebüschsäumen. 

Die Rotflügelige Ödlandschrecke bevorzugt warme und trockene Habitate und kommt an 

schwach bewachsenen, steinigen oder felsigen Orten, wie beispielsweise an steilen Südhän-

gen, Schuttfluren und Felsen, Felsenheiden, schwach bewachsenem Trockenrasen, oder in 

diesen Lebensräumen sehr ähnlichen Steinbrüchen vor.  

Der Verkannte Grashüpfer und die Westliche Beißschrecke sind wärmeliebende Arten, die 

eine hohe Bindung an trockenwarme Lebensräume haben. Sie bewohnen fast ausschließlich 

Habitate mit einem Mosaik aus schütterer und niedriger Vegetation und offenen Bodenstellen. 

Geeignete Biotoptypen sind Sandtrockenrasen, Sand-Pionierfluren, Flugsandfelder, Binnen-

dünen, Trockenrasen und Halbtrockenrasen. 

Anspruchstyp Offenland mittlerer Standorte: 

Neben der Zauneidechse liegen aus dem Plangebiet Nachweise zu weiteren wichtigen Ziel-

arten dieses Anspruchstyps wie Beilfleck-Widderchen, Großer Feuerfalter und Magerra-

sen-Perlmutterfalter vor. Obgleich die Tagfalterarten aufgrund ihrer Flugfähigkeit Entfernun-

gen von über einem Kilometer überwinden können, setzen sich lokale Populationen oft aus 

mehreren kleinen Untereinheiten zusammen, deren hohe Austauschraten das langfristige 

Überleben der Population ermöglichen. Solche Arten profitieren ebenfalls von einem funktio-

nierenden Biotopverbund mit einem ausreichenden Netz an Habitaten.  

Der Feldhamster wurde im Jahr 2013 im Projektgebiet nachgewiesen, zudem sind Vorkom-

men in der angrenzenden bayerischen Gemeinde Bütthard bekannt. Im Zuge des Biotopver-

bunds können Lebensräume für den Feldhamster optimiert und somit eine Wiederansiedlung 

im Projektgebiet unterstützt werden. 

Anspruchstyp Offenland feuchter Standorte: 

Auch für diesen Anspruchstyp liegen Nachweise wichtiger Zielarten aus dem Plangebiet vor. 

Zu nennen sind Ringelnatter und Großer Feuerfalter.  

Die Ringelnatter bewohnt ein sehr weites Spektrum offener bis halboffener Habitate. Diese 

sind durch das Vorhandensein von Gewässern und Biotopmosaiken mit vielfältigen Vegetati-

onsstrukturen gekennzeichnet. Typische Lebensräume sind Bäche, Flüsse, Grabensysteme, 

Teiche und Seen, Feuchtwiesen, Moore, Sümpfe und deren jeweilige Umgebung.  
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Der Große Feuerfalter besiedelt eine Vielzahl von sonnigen Lebensräumen des Offenlandes. 

Als Nahrungspflanze dienen den Raupen verschiedene Ampferarten: Riesen-Ampfer (Rumex 

hydrolapathum) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). Die Art ist in Feuchtwiesen, 

an Gräben, in feuchten Grünlandbrachen, aber auch auf Ackerbrachen und Ruderalstandorten 

anzutreffen.  

Anspruchstyp Gewässerlandschaften: 

Wichtige Zielarten für die Gewässer, für die Nachweise vorliegen, sind Biber, Ringelnatter, die 

Amphibienarten Gelbbauchunke und Kammmolch sowie viele Fischarten, darunter die FFH-

Art Groppe. Eine weitere relevante Zielart der Gewässerlandschaften ist der Laubfrosch, für 

den ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen ist, zumindest aber möglich 

erscheint. 

Der Biber ist ein semiaquatisches Säugetier, das heißt, sein Lebensraum sind fließende und 

stehende Gewässer und deren Uferbereiche. Ebenso kann er alle Formen von Stillgewässern 

annehmen, vom Weiher oder Altwasser bis hin zum See. 

Die Gelbbauchunke bevorzugt zur Reproduktion voll besonnte, vegetationsfreie oder -arme, 

temporäre oder neu entstandene, flache Gewässer. Das Gewässer sollte flache Ufer haben 

und ausgedehnte Flachwasserzonen aufweisen. Diese temporären Kleinstgewässer zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie sich schnell und stark erwärmen sowie arm an Konkurrenten und 

Prädatoren sind. Die Laichgewässer müssen relativ engräumig mit geeigneten Feucht- und 

Trockenlebensräumen verzahnt sein, d. h. staufeuchte Böden und geeignete Landlebens-

räume wie Offenland in Waldnähe oder Hochstaudenfluren. 

Der Laubfrosch nutzt als Fortpflanzungsgewässer häufig fischfreie, besonnte und vegetati-

onsfreie Kleingewässer. Als Landlebensraum außerhalb der Fortpflanzungszeit werden struk-

turreiche Hochstaudenfluren und Gehölze in der Nähe der Gewässer genutzt. 

Da der Kammmolch die größte Bindung (längste aquatische Phase) aller heimischen Molche 

an sein Laichgewässer besitzt, kommt dem aquatischen Lebensraum der Art eine besondere 

Rolle zu. Gute Kammmolchgewässer im Flach- und Hügelland sind sonnig, pflanzenreich, re-

lativ groß und tief, vor Düngereinträgen geschützt, stehend und fischfrei. Auch wenn die Ge-

wässer im Offenland liegen, müssen in näherer Umgebung geeignete Landlebensräume wie 

Laub- und Mischwälder mit einer ausgeprägten Krautschicht und einem hohen Totholzanteil 

vorhanden sein. 

Die Groppe (Mühlkoppe) ist in Europa noch weit verbreitet. Sie besiedelt vor allem saubere, 

strömungs- und sauerstoffreiche Bäche und Flüsse. Sie benötigt ein gut strukturiertes Gewäs-

serbett mit kiesigen bis steinigen Substraten. 
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 MAßNAHMENKONZEPT 

Für die Ausarbeitung des Maßnahmenkozepts wurden sowohl vorhandene Planungen, wie 

Gewässerentwicklungspläne, Biotopvernetzungskonzeption, Flurneuordnungsverfahren und 

Maßnahmen aus Managementplänen zu den FFH-Gebieten, aktuelle Pflegemaßnahmen des 

Kommunalen Landschaftspflegeverbands sowie das Konzept der insektenfreundlichen Mahd 

der Tauberwiesen (Quelle: ANDRENA GBR 202129) herangezogen, als auch neue Maßnah-

menideen entwickelt. Diese wurden im Austausch mit den Fachbehörden sowie lokaler Ak-

teure abgestimmt. Dabei stellt der Maßnahmenkatalog den Optimalzustand aus naturschutz-

fachlicher Sicht dar, die Umsetzung bleibt für Eigentümer und Bewirtschafter freiwillig. Welche 

Maßnahmen konkret umgesetzt werden, muss im Einzelnen mit den Eigentümern bzw. Be-

wirtschaftern abgestimmt werden und eine dem Aufwand entsprechende Vergütung gefunden 

werden.  

6.1 Einbindung der Akteure 

Im Rahmen der Biotopverbundplanung fanden mehrere Informationsveranstaltungen statt. 

Hierbei waren lokale Akteure (ansässige Landwirt-/innen und Weinbauer/innen, Imker, örtliche 

Naturschutzvereine), untere Naturschutzbehörde, Flurneuordnungsbehörde, Bauernverband, 

Stadträte und Stadträtinnen der drei Gemeinden sowie die Öffentlichkeit vertreten. Nach einer 

ersten Informationsveranstaltung am 29.10.2022 fand ein weiterer Austausch im Rahmen der 

Vorstellung des Entwurfs mit den oben genannten relevanten Akteuren am 21.06.2023 statt. 

Zudem wurde die Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung zur Vorstellung 

der Endfassung am 10.10.2023 über die Biotopverbundplanung informiert. Im Nachgang zu 

den Terminen standen die Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung. 

6.2 Vorhandene Planungen 

6.2.1 Biotopvernetzungskonzeption Grünsfeld-Wittighausen  

Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen wurde 2009 eine Bio-

topvernetzungskonzeption erstellt (Quelle: INGENIEURBÜRO PROF. DR. KLÄRLE 200930). Die we-

sentlichen geplanten Maßnahmen waren: 

�x Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwassergüte 

- Umnutzung zu Grünland in abflusslosen Senken 

- Extensivierungsmaßnahmen 

- Reduktion der Bodenbearbeitung 

- Brachbegrünung 

- Zwischenfruchtanbau 

�x Erhaltung und Pflege gebietstypischer Biotopstrukturen/Maßnahmen zur Aufwertung der 

Gehölzstruktur 

                                                
29  Andrena GbR (2021): Konzept für eine insektenfreundliche Mahd der städtischen Tauberwiesen in Königs-

hofen, Entwurf vom 06. Juli 2021. 
30  Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle (2009): Biotopvernetzungskonzeption II. Tranche der vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen, Main-Tauber-Kreis. 
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- Entwicklung strukturreicher Waldsäume 

- Erhöhung des Totholzanteils durch eine naturnahe Waldbewirtschaftung 

- Ergänzung bestehender Streuobstgürtel an den Ortsrändern 

�x Maßnahmen zur Verbesserung des Fließgewässerabschnitte 

- Einbringen von Totholz und Störsteinen 

- Zulassen von einseitiger Ufersukzession 

- Anlage eines extensiv genutzten Grünlandsaumes mit einer Mindestbreite von 5 m 

- Pflanzung bzw. Erhalt und Pflege von Kopfweiden 

- Anlage eines Gewässerrandstreifens mit Krautsaum mit einer Breite von innerorts 5 m 

und außerorts 10 m 

- Beseitigung standortfremder Ufergehölze 

- Nutzungsextensivierung der Aue mit dem Entwicklungsziel Grünland 

- Pflanzung von uferbegleitendem Gehölz 

- Initialpflanzung von Röhricht und Hochstauden 

�x Maßnahmen zur Verbesserung der Trockenstandorte 

- Anlage extensiv genutzter Wegraine zur Vernetzung der relevanten Trockenstandorte 

des FFH-�*�H�E�L�H�W�V���Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V �7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³���X�Q�G���9�H�U�E�H�V�V�H�U�X�Q�J���G�H�U���-�D�J�G�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q��

�G�H�U���:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H���L�P���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³ 

Diese Maßnahmen wurden im Rahmen der Biotopverbundplanung berücksichtigt und soweit 

geeignet, in das Maßnahmenkonzept aufgenommen.  

  



Biotopverbundplanung für die Kommunen Lauda-Königshofen, Grünsfeld, Wittighausen 

Roland Steinbach, Freier Landschaftsarchitekt Zum Buschfeld 5 74613 Öhringen Fon 07941/64778-0 info@steinbach-la.de 40 

6.2.2 Flurneuordnungsverfahren 

Flurneuordnung Wittighausen �± Unterwittighausen (Insinger Bach) 

Im Bereich der Gemarkung Unterwittighausen läuft aktuell das Flurneuordnungsverfahren 

�ÄWittighausen-Unterwittighausen (Insinger Bach)�³. Das Flurneuordnungsgebiet umfasst Flä-

chen entlang des Insinger Bachs sowie entlang zufließender Gräben südlich und östlich von 

Unterwittighausen.  

 
Abbildung 10: Abgrenzung Flurneuordnungsgebiet �ÄWittighausen-Unterwittighausen (Insinger Bach)�³ 

(Quelle: BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN SCHLUMPRECHT GMBH 202231) 

Ziele des Flurneuordnungsverfahrens sind (Quelle: BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN 

SCHLUMPRECHT GMBH 2022): 

�x Schaffung von ausreichend Raum für den Biber 

�x Überführung der überfluteten Flächen sowie Gewässerrandstreifen in öffentliches Eigen-

tum 

�x Optimierung des Wegenetzes sowie bessere Gestaltung und Zusammenlegung der 

Grundstücke 

�x Verlegung des überfluteten Wegeflurstücks nördlich des Rieds 

�x Erschließung aller Grundstücke 

�x Regelung der rechtlichen Verhältnisse 

�x Nachhaltige Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

  

                                                
31  Büro für ökologische Studien Schlumprecht GmbH, Bayreuth (2022): Flurneuordnungsverfahren Nr. 7073 �± 

Insinger Bach. Präsentation der Ergebnisse der Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA),Präsentation, vom 
27.04.2022. 
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Gemäß der Ökologischen Ressourcenanalyse zum Flurneuordnungsgebiet werden folgende 

Maßnahmen vorgeschlagen (Quelle: BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN SCHLUMPRECHT GMBH 

2021): 

�x Erhalt/Aufwertung des Magerrasens am Mühlberg 

�x Erhalt/Entwicklung der Verlandungszonen am Ried 

�x Erhalt der kleineren Magerrasen und des besonders artenreichen Grünlands 

�x Erhalt/Erweiterung der Gehölzstrukturen 

�x Gewässerrenaturierung westlich des Rieds 

�x Erweiterung der Gewässerrandstreifen auf ein größtmögliches Maß, Sicherung als Dau-

ergrünland, Reduktion Ackerbau in der Aue 

�x Neuanlage Magerrasen, Schaffung trockener Kleinstrukturen 

�x Besucherlenkung 

�x Verringerung/Verhinderung der Gewässereutrophierung 

�x Bekämpfung Neophyten (Orientalisches Zackenschötchen, Drüsige Kugeldistel, Drüsi-

ges Springkraut) 

�x Erhalt/Pflege Obstbaumbestand 

�x Neuanlage/Entwicklung Feuchtbiotope Oberer Weibert 

�x Wiederherstellung Gewässerdurchgängigkeit 

�x Erhalt/Entwicklung artenreiches Grünland 

�x Erhalt/Neuanlage/Entwicklung von Säumen 

�x Neuanlage/Entwicklung Feuchtbiotope Ried und Neumühle 

�x Erhalt naturschutzfachlich wertvoller Landschaftselemente 

Flurneuordnung Wittighausen �± Unterwittighausen (Wald) 

Das Flurneuordnungsgebiet besteht aus zwei Gebietsteilen und umfasst die Waldflächen 

westlich und südlich von Unterwittighausen.  

Ziele des Flurneuordnungsverfahrens sind folgende (Quelle: AGENTUR & NATURSCHUTZBÜRO 

BLACHNIK 202232): 

�x Erschließung der Grundstücke durch ein leistungsfähiges Wegenetz  

�x Schaffung möglichst großer Grundstücke durch Zusammenlegung  

�x Landschaftserhaltende und -gestaltende Maßnahmen  

�x Auflösung von Miteigentumsanteilen und Vereinigung mit dem Alleineigentum  

�x Regelung der rechtlichen Verhältnisse  

�x Schaffung eines ökologischen Mehrwertes 

  

                                                
32  Agentur & Naturschutzbüro Blachnik (2022): Präsentation: FNO-Verfahren 3385 Wittighausen-Unterwittighau-

sen (Wald), ÖRA-Ökologische Ressourcenanalyse Grundlagen und Ergebnisse, Vorstellung am 28.04.22. 
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Die ökologische Ressourcenanalyse gibt folgende Planungshinweise (Quelle: AGENTUR & NA-

TURSCHUTZBÜRO BLACHNIK 202133): 

�x Erhalt einzelner Habitatbäume (Faulbäume, Höhlenbäume, Methusalembaum, Totholz, 

Altbaumbestand, Horstbaum, Konsolenbaum, Solitärbaum) 

�x Erhalt/Entwicklung von Saumstreifen 

�x Erhalt von kraut- und artenreichen Grünwegen 

�x Erhalt von Pufferbereichen (Grünweg als Puffer zwischen Ackerflächen und Wiesen der 

Talhänge) 

�x Erhalt strukturreiche Böschung (sandiger Offenboden und offene Lößkanten für Wildbie-

nen) 

�x Neuanlage von Pufferbereichen zum Schutz linearer Elemente vor Stoffeintrag 

�x �(�U�K�D�O�W���0�D�J�H�U�U�D�V�H�Q���D�P���:�D�O�G�E�L�R�W�R�S���Ä�6�F�K�l�O�Z�D�O�G�³ 

�x Erhalt artenreiches Grünland �L�P���*�H�Z�D�Q�Q���Ä�0�R�O�N�H�Q�E�U�X�Q�Q�H�Q�³ 

�x Entwicklung/Neuanlage artenreiches Grünland 

�x Freistellen Trockenmauer und Lesesteinhaufen 

�x Erhalt Obstbaumbestände 

�x �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���:�L�H�V�H�Q�E�U�D�F�K�H���L�P���*�H�Z�D�Q�Q���Ä�8�Q�W�H�U�P���%�H�U�J�³ 

�x Pflege Waldränder 

�x Erhalt/Entwicklung Hecken 

�x �(�U�K�D�O�W���:�D�O�G�E�L�R�W�R�S���Ä�6�F�K�l�O�Z�D�O�G�³���D�O�V���1�L�H�G�H�U- bzw. Mittelwald 

�x Wiederherstellung/Entwicklung mittelwaldartiger Trockenwald-Saum-Komplex im Wein-

bergrelikt i�P���:�H�V�W�H�Q���G�H�V���ÄWeinbergholz�H�V�³ 

�x Entwicklung eines Komplexes mit artenreicher Ackerwildkrautflora auf Kalkscher-

benäckern im Gewann �ÄHasenäcker�³ 

�x Entwicklung eines Komplexes mit artenreichem Grünland an den Hängen des Tiefentals 

�L�P���*�H�Z�D�Q�Q���Ä�h�E�H�U���G�H�U���1�H�X�E�U�•�F�N�H�³���X�Q�G���Ä�2�E�H�U���G�H�U���1�H�X�E�U�•�F�N�H�³ 

�x Erhalt/Entwicklung von Streuobstkomplexen mit artenreichem Grünland im Gewann 

�Ä�0�H�V�V�H�O�K�l�X�V�H�U���:�H�J�³���V�R�Z�L�H���L�Q���G�H�Q���*�H�Z�D�Q�Q�H�Q���Ä�0�R�O�N�H�Q�E�U�X�Q�Q�H�Q�³���X�Q�G���Ä�.�R�K�O�H�Q�S�O�D�W�W�H�³ 

                                                
33  Agentur & Naturschutzbüro Blachnik GmbH (2021): FNO 3385 Wittighausen-Unterwittighausen (Wald), Ökolo-

gische Ressourcenanalyse Schlussfassung �± Februar 2021. 
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Abbildung 11: �$�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J���)�O�X�U�Q�H�X�R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�:ittighausen-�8�Q�W�H�U�Z�L�W�W�L�J�K�D�X�V�H�Q�����:�D�O�G���³�����4�X�H�O�O�H����

AGENTUR & NATURSCHUTZBÜRO BLACHNIK 2022).  

Flurneuordnung Lauda-Königshofen/Oberlauda (L511) 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der L 511 wurde das Flurneuordnungsverfahren �ÄOber-

lauda�³ angeordnet. Das Flurneuordnungsgebiet liegt westlich der Ortslage Oberlauda. 

Abbildung 12: Abgrenzung Flurneuordnungsgebiet �ÄLauda-Königshofen/Oberlauda (L511)�³ (Quelle: 

LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS, UNTERE FLURNEUORDNUNGSBEHÖRDE 202234) 

                                                
34  Landratsamt Main-Tauber-Kreis, untere Flurneuordnungsbehörde (2022): Erläuterungsbericht zum Wege- und 

Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan (Plan nach § 14 FlurbG) zur Flurbereinigung Lauda-
Königshofen/Oberlauda (L511), Main-Tauber-Kreis, inkl. Wege- und Gewässerplan. 
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Ziele des Verfahrens sind (Quelle: LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS, UNTERE FLURNEUORD-

NUNGSBEHÖRDE 2022): 

�x Eigentumsrechtliche Regelungen 

�x Großräumige Nutzungsentflechtung, auch zur dauerhaften Sicherung des Quellgebietes 

�x Regenrückhaltung bei Starkregenereignissen 

�x Zusammenlegung Grundbesitz 

�x Erschließung aller Grundstücke durch Wegenetz 

�x Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

�x Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Gestaltung der Landschaft 

�x Auflösung/Zusammenlegung von Mieteigentum 

Gemäß Wege- und Gewässerplan sind folgende landschaftspflegerische Maßnahmen vorge-

sehen (Quelle: LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS, UNTERE FLURNEUORDNUNGSBEHÖRDE 

2022): 

�x Erhalt von geschützten Biotopen und schutzwürdigen Flächen 

�x Erhalt des kleinteiligen Nutzungsmosaiks 

�x Neuanlage von Saumstrukturen und Puffern entlang von bestehenden Biotopen  

�x Anlage extensiv genutzter, artenreicher Lebensräume 

�x Neuanlage von Saumstreifen entlang der L 511 und des Mühlkanals 

�x Erhalt/Entwicklung einer Feuchtfläche mit Nutzungsmosaik �L�P���*�H�Z�D�Q�Q���Ä�,�Q�Q�H�U�H���6�W�H�L�Q�Z�L�H��

�V�H�Q�³�����3�I�O�H�J�H�U�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q��zur Erreichung unterschiedlicher Vegetationstypen und Bra-

chestadien unter Berücksichtigung der Ansprüche des Nachtkerzenschwärmers und des 

Großen Feuerfalters, Anlage kleinerer Flachwassertümpel, Vernässung eines Teilberei-

ches durch Geländemodellierung, Entwicklung von Flachland-Mähwiesen 

Die in den Flurneuordnungsverfahren vorgesehenen Maßnahmen wurden im Rahmen der Bi-

otopverbundplanung berücksichtigt. 

6.2.3 Managementpläne zu den Natura 2000-Gebieten 

Für die Natura 2000-Gebiete im Bearbeitungsgebiet (FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³����

FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V���7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³�����9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³) lie-

gen Managementpläne mit konkreten Maßnahmenempfehlungen vor. Diese wurden in die 

Maßnahmenplanung zum Biotopverbund übernommen. 

Der Managementplan für das FFH-�*�H�E�L�H�W�� ���������������� �Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³��(Maßnah-

menempfehlungen, Teilkarten 2, 3, 4 und 7) macht auf den Gemarkungen Lauda und Königs-

hofen folgende Entwicklungsvorschläge für Grünlandbewirtschaftung sowie Gewässer (zur 

vollständigen Darstellung aller Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet 

siehe Managementplan (Quelle: RP STUTTGART 2020a): 
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Tabelle 5: Entwicklungsmaßnahmen gemäß FFH-�*�H�E�L�H�W�������������������Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³�� 

(** LRT=Lebensraumtyp * prioritärer Lebensraumtyp) (Quelle: RP Stuttgart 2020a) 

Maßnahmen-
kürzel 

A. Mahd in Grünland- und Magerrasen-Lebensräumen  LRT** Art 

a1 2- oder mehrschürige Mahd mit Abräumen zur Ausmagerung, 1. 
Mahd ab Anfang Mai, später Übergang zu Maßnahme A2  

6510  

a2 Extensive (1- bis) 2- schürige Mahd mit Abräumen, ohne Dün-
gung oder mit angepasster Düngung, 1. Mahd im Juni  

6510, 
(6212) 

 

a3 1- schürige Sommer- oder Herbstmahd mit Abräumen ab Mitte 
Juli  

5130, 
(*6110), 
6212, 
*6212, 
6213, 
(6510) 

 

a4 Zusätzliche frühe Pflegemahd mit Abräumen im Juni über meh-
rere Jahre  

6212  

a5 Einschürige Mahd im September/Oktober im Abstand von weni-
gen Jahren  

6212, 
*6212, 
6213, 6431 

 

Maßnahmen-
kürzel 

B. Beweidung in Grünland- und Magerrasen-Lebensräumen LRT Art 

b1 Mähweide bzw. angepasste Beweidung, ohne Düngung und Zu-
fütterung  

6510  

b2 Extensive Beweidung von Kalk-Magerrasen mit Weidepflege in 
steileren Hanglagen  

5130,6212, 
*6212 

 

b3 Extensive Beweidung von Kalk-Magerrasen mit regelmäßiger 
flächenhafter Nachmahd in flacheren Hanglagen  

5130, 

6212, *6212 

 

Maßnahmen-
kürzel 

C. Flankierende Maßnahmen für Magerrasen und Grünland LRT Art 

c1 Extensivierung der Grünlandnutzung 6510  

c2 Anpassung hinsichtlich Art oder Zeitpunkt der Nutzung bzw. 
Pflege 

5130, 6212, 
*6212, 6510 

 

c3 Pufferung zu angrenzenden intensiv genutzten Ackerflächen 6510  

 D. Maßnahmen zur Zurückdrängung oder Beseitigung von 
Gehölzen in Offenland-Lebensräumen 

LRT Art 

d1 Entfernung von Initialverbuschung und junger Gehölzsukzession 5130, 

*6110, 
6212, 

*6212, 
6213, 

6510, 
*8160, 

8210 

 

d2 Entfernung flächiger, älterer Verbuschung bzw. von flächigen 
Gehölzen als Erstmaßnahme, danach mehrjährige Folgepflege 

5130, 

6212, 
*6212, 

6510 

 

d3 Auslichten von zu dichten Baumbeständen, Obstbaumpflege 
und -nutzung 

5130, 

6212, 
*6212, 
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6213, 6510 

d4 Entfernung gepflanzter Gehölze in Magerrasen und Grünland 6510, 

6212 

 

Maßnahmen-
kürzel 

E. Maßnahmen für Gewässer-Lebensräume (Schwerpunkt 
Fließgewässer) 

LRT Art 

e1 Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch Umbau oder 
Rückbau von Querbauwerken und Absenkung der Wasserspie-
geldifferenz 

 1163, 

1096 

e3 Sicherung und Stärkung der Funktion von 

Gewässerrandstreifen 

*91E0, 

6431 

1163, 1096, 

1337 

e4 Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Strukturverbesserung 
und Entwicklung standortheimischer Ufergehölze 

*91E0 

 

1163, 

1096 

e6 Entfernung von Ufer- und/oder Sohlenverbau zur 

Herstellung der Durchgängigkeit und zur Förderung 

eigendynamischer Gewässerentwicklung 

*91E0 1163, 

1096 

e8 Beseitigung und Vermeidung von Ablagerungen an 

und in Gewässern 

3150, 

*91E0, 3260 

1163 

e9 Verminderung siedlungstypscher Gewässerbeeinträchtigungen *91E0 1163 

Maßnahmen-
kürzel 

F. Spezielle Maßnahmen für Anhang II-Arten im Offenland LRT Art 

f4 An die Lebensraumansprüche des Großen 

Feuerfalters angepasste Grünlandnutzung und 

Saumpflege 

 1060 

g3 Erhaltung/Entwicklung von Jagdlebensräumen und 

Quartierinfrastrukturen für Fledermäuse im Wald 

 1308, 

1323, 1324 

G7 Spezielle Artenschutzmaßnahme für den Frauenschuh  1902 

Folgende Tabelle zeigt die vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen aus dem Manage-

mentplan für das FFH-�*�H�E�L�H�W�� ���������������� �Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V�� �7�D�X�E�H�U�O�D�Q�G�³ (Maßnahmenkarte, 

Teilkarte 4 + 5) für Gewässerlebensräume und Grünland- sowie Halbtrockenstandorte Gewäs-

ser (zur vollständigen Darstellung aller Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Ge-

biet siehe Managementplan (Quelle: RP STUTTGART 2020b):  

Tabelle 6: Entwicklungsmaßnahmen FFH-�*�H�E�L�H�W�������������������Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³��(Quelle: RP Stutt-

gart 2020b) 

Maßnahmen-
kürzel 

Maßnahmen an Gewässerlebensräumen und ihren Begleit-
strukturen 

LRT Art 

s1 Gewässersanierung - Dammbefestigung erneuern. 

Sanierung der Dammbefestigung vorzugsweise in ingenieurbio-
logischer Bauweise. 

3150  

f1 Beseitigung von Uferverbauungen 

Entnahme von Uferverbauungen entlang der gesamten Tauber. 
Kartografisch dargestellt sind lediglich Schwerpunktbereiche. 

3260, 
*91E0 

1163, 1337 

f2 Wiederherstellen einer naturnahen Linienführung am Gewässer. 

Renaturierung des nördlichen, stark verbauten Abschnitts der 
Tauber. 

3260, 
*91E0 

1163, 1337 
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f3 Extensivierung von Gewässerrandstreifen und Entwicklung von 
Auwald in Bestandslücken. 

Beschränkung landwirtschaftlicher Nutzungen auf außerhalb des 
Gewässerrandstreifens zur Entwicklung von naturnahen Auwäl-
dern. 

*91E0  1163, 1337 

f4 Nutzungsaufgabe zur Entwicklung von Auwald 

Beendigung der Grünlandnutzung zur Entwicklung von Auwald. 

91E0 1337 

Maßnahmen-
kürzel 

Maßnahmen auf Grünlandstandorten LRT Art 

g1 Aufnahme einer regelmäßigen Nutzung zur Entwicklung von Ma-
geren Flachland-Mähwiesen, ein- bis zweischürige Mahd mit Ab-
räumen, angepasste Düngung. 

Erster Schnitt i.d.R. im Juni bzw. zur Blüte der bestandsbilden-
den Gräser, angepasste Erhaltungsdüngung. Nach Entwicklung 
des LRT weitere Bewirtschaftung je nach Wüchsigkeit nach 
Maßnahme G1, G2 oder G3. 

6510  

g2 Ausmagerung des Bestands zur Entwicklung von Mageren 
Flachland-Mähwiesen, zwei bis dreischürige Mahd mit Abräu-
men, vorerst keine Düngung. 

Erster Schnitt i.d.R. im Mai. Nach Entwicklung des Lebens-
raumtyps weitere Bewirtschaftung nach Maßnahme G1, G2 oder 
G3. 

6510  

Maßnahmen-
kürzel 

Maßnahmen auf Halbtrockenstandorten LRT Art 

h1 Aufnahme einer regelmäßigen Nutzung zur Entwicklung von Kalk-
Magerrasen, Beweidung im Wechsel ohne Zufüttern, Beweidungs-
zeitraum wechselnd, Häufigkeit an Aufwuchsmenge orientiert. 

Nach Entwicklung des LRT weitere Bewirtschaftung nach Maß-
nahme H1 oder H2. 

5130, 6210  

h2 Aufnahme einer regelmäßigen Nutzung zur Entwicklung von Kalk-
Magerrasen, einschürige Mahd mit Abräumen, keine Düngung. 
Mahdzeitpunkt wechselnd. Nach Entwicklung des LRT weitere Be-
wirtschaftung nach Maßnahme H1 oder H2. 

6210  

Maßnahmen-
kürzel 

Spezielle Pflegemaßnahmen von Grünland- und Halbtrocken-
standorten zur Verbesserung der Habitatqualität 

LRT Art 

sp1 Entwicklung eines lichten Streuobstbestands 

Revitalisierung und Auflichtung von Obstbäumen. Kein Nachpflan-
zen abgängiger Bäume zur Verbesserung der Besonnung des Un-
terwuchses. Totholz, wenn möglich, im Bestand belassen. 

6212, 6510  

sp2 Zurückdrängen von Gehölzsukzession 

Mechanische Entfernung aufkommender Sukzessionsgehölze als 

Erstpflege. 

6210  

sp4 Bekämpfung von Giftpflanzen 

Frühjahrsschröpfschnitt zur Bekämpfung der Herbst-Zeitlosen 
(Colchicum autumnale ) in drei aufeinanderfolgenden Jahren. 

6210, 6510  

Maßnahmen-
kürzel 

Spezielle Artenschutzmaßnahmen zur Entwicklung und Ver-
besserung von Lebensstätten der Arten der FFH-Richtlinie 

LRT Art 

go1 Spezielle Artenschutzmaßnahme für die Groppe 

Revitalisierung ausgebauter Gewässerabschnitte. 

 1163 

sp2 Spezielle Artenschutzmaßnahme für die Groppe  1163 



Biotopverbundplanung für die Kommunen Lauda-Königshofen, Grünsfeld, Wittighausen 

Roland Steinbach, Freier Landschaftsarchitekt Zum Buschfeld 5 74613 Öhringen Fon 07941/64778-0 info@steinbach-la.de 48 

Verbesserung der Habitatqualität bzw. Wiederherstellung geeigne-
ter Lebensraumbedingungen. 

Der Managementplan für das Vogelschutzgebiet 6425441 �Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H�� �7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³��

(Maßnahmenempfehlungen, Teilkarte 1) macht auf den Gemarkungen Ober- und Unterwittig-

hausen sowie Vilchband, Gemeinde Wittighausen folgende Entwicklungsvorschläge (zur voll-

ständigen Darstellung aller Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Vogelschutzgebiet 

siehe Managementplan (Quelle: RP STUTTGART 2011): 

Tabelle 7: Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vogelschutzgebiet 6425-���������Ä�:�L�H�V�H�Q�Z�H�L�K�H���7�D�X��

�E�H�U�J�U�X�Q�G�³ (Quelle: RP STUTTGART 2011) 

Vogelart Bezeichnung der Maßnahme 

Rohrweihe  

(Circus aeruginosus) 

Erhaltungsmaßnahmen 

- Mahd mit Abräumen 
- Verbuschung randlich zurückdrängen 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Umwandlung Acker-Grünland, Folgepflege: Mahd mit Abräumen 
- Schließung von Gräben 

Wiesenweihe  

(Circus pygargus) 

Erhaltungsmaßnahmen  

- Beibehaltung Nestersuche und Koordination mit Landwirten 
- Förderung bestimmter Anbauformen 

Entwicklungsmaßnahmen  

- Extensivierung auf Teilflächen 
- Förderung bestimmter Anbauformen 
- Anbau von Energiepflanzen 
- Anlage von Buntbrachen 

Baumfalke  

(Falco subbuteo) 

Erhaltungsmaßnahmen 

- keine Maßnahmen erforderlich 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Altholzanteile belassen 

Wachtel  

(Coturnix coturnix) 

Erhaltungsmaßnahmen  

- keine Maßnahmen erforderlich 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Extensivierung von Gewässerrandstreifen 
- Anlage von Buntbrachen 
- Anbau von Energiepflanzen 

Wiesenschafstelze  

(Motacilla flava) 

Erhaltungsmaßnahmen  

- keine Maßnahmen erforderlich 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Mahd ohne Abräumen 
- Pflanzung von Einzelbäumen/-sträuchern 
- Extensivierung von Gewässerrandstreifen 
- Anbau von Energiepflanzen 
- Anlage von Buntbrachen 
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Vogelart Bezeichnung der Maßnahme 

Braunkehlchen  

(Saxicola rubetra) 

Erhaltungsmaßnahmen 

- Mahd mit Abräumen 
- Umwandlung Acker-Grünland 
- Folgepflege: Mahd mit Abräumen 
- Auf-den-Stock-Setzen 

Entwicklungsmaßnahmen 

-  

Vogelart Bezeichnung der Maßnahme 

Neuntöter  

(Lanius collurio) 

Erhaltungsmaßnahmen 

keine Maßnahmen erforderlich 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Umwandlung Acker- in Grünland 
- Folgepflege: Mahd mit Abräumen 
- Obstbaumpflege 
- Ausstockungen von Aufforstungen 
- Auf-den-Stock-Setzen 

Ortolan  

(Emberiza hortulana) 

Erhaltungsmaßnahmen  

- Extensivierung von Ackerrandstreifen 
- Erhalten/Herstellen strukturreicher Waldränder/Säume 
- Förderung best. Anbauformen 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Extensivierung auf Teilflächen 
- Obstbaumpflege 
- Erhalten/Herstellen strukturreicher Waldränder/Säume 
- Pflanzung von Einzelbäumen/-sträuchern 
- Förderung bestimmter Anbauformen 

Grauammer  

(Emberiza calandra) 

Erhaltungsmaßnahmen 

- Extensivierung von Ackerrandstreifen 
- Auf-den-Stock-Setzen 
- Förderung best. Anbauformen 
- Mahd mit Abräumen 

Entwicklungsmaßnahmen 

- Extensivierung auf Teilflächen 
- Obstbaumpflege 
- Extensivierung von Gewässerrandstreifen 
- Pflanzung von Einzelbäumen/-sträuchern 
- Förderung bestimmter Anbauformen 

Die Maßnahmenvorschläge der Managementpläne wurden im Rahmen der Biotopverbundpla-

nung berücksichtigt.  
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6.3 Maßnahmen Biotopverbund Offenland 

Für die Erarbeitung des Maßnahmenkonzepts wurden anhand der bereits vorhandenen hoch-

wertigen Biotopstrukturen Schwerpunkträume herausgearbeitet, die es zu erhalten und ggf. 

durch Aufwertungsmaßnahmen strukturell oder flächenmäßig zu stärken gilt.  

Für die Schwerpunkträume wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der bei der Planung kon-

kreter Maßnahmen als Orientierungshilfe dienen soll. Zu jedem Maßnahmentyp wurde ein bei-

spielhaftes Maßnahmenblatt erarbeitet. Dabei wurden, soweit vorhanden, bevorzugt Flächen 

herangezogen, die sich auf öffentlichen Grundstücken befinden, sodass sich die Maßnahmen 

zeitnah umsetzen lassen.  

Die Maßnahmenplanung erfolgte unter Berücksichtigung der Hinweise der Gebietskenner (Na-

turschutzverbände, Landschaftspflegeverband) und Bewirtschafter (Landwirte, Weinbauern) 

im Rahmen der Informationsveranstaltung und eingegangener Stellungnahmen von Fachbe-

hörden. Im Bereich der schwerpunktmäßig im Projektgebiet vorkommenden Trockenhänge 

werden bereits zahlreiche Pflegemaßnahmen durch den Kommunalen Landschaftspflegever-

band umgesetzt. Diese Maßnahmen wurden in den Maßnahmenkatalog übernommen.  

Folgende Schwerpunkträume wurden festgelegt:  

Biotopverbund trockener Standorte: 

�x Trockenhänge zwischen Grünsfeld und Gerlachsheim inklusive Weinbergslagen 

�x Trockenhänge bei Vilchband 

�x Trockenhänge bei Oberlauda 

�x Trockenhänge und Weinbergslagen bei Marbach und Königshofen 

�x Trockenhänge zwischen Unterbalbach, Oberbalbach und Deubach 

�x Trockenhänge bei Sachsenflur 

Biotopverbund mittlerer Standorte: 

�x Streuobstwiesen in den Ortsrandlagen (z.B. Krensheim, Uhlberg, Paimar, Heckfeld, 

Beckstein, Sachsenflur, Unterbalbach, Kützbrunn), südlich von Unterwittighausen, west-

lich und nordwestlich von Königshofen 

�x Magere Flachlandmähwiesen in der Tauberaue 

�x Magere Flachlandmähwiesen bei Grünsfeldhausen 

�x Magere Flachlandmähwiesen bei Oberlauda 

�x Magere Flachlandmähwiesen bei Heckfeld 

�x Magere Flachlandmähwiesen bei Deubach 

�x Magere Flachlandmähwiesen bei Oberbalbach 

�x Magere Flachlandmähwiesen in der Talaue der Umpfer 

�x Magere Flachlandmähwiesen im Gewann Ottenberg westlich von Königshofen 

Biotopverbund feuchter Standorte: 

�x Feucht-/Nassgrünland in der Tauberaue 

�x Feucht-/Nassgrünland am Wittigbach 
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�x Feucht-/Nassgrünland am Grünbach 

�x Feucht-/Nassgrünland am Uhlberger Graben 

�x Feucht-/Nassgrünland am Wurmgraben 

�x Feucht-/Nassgrünland am Balbach 

�x Feucht-/Nassgrünland am Oberlaudaer Bach 

�x Feucht-/Nassgrünland an der Umpfer 

�x Feucht-/Nassgrünland am Muckbach 

�x Feucht-/Nassgrünland am Schüpfbach 

Raumkulisse Feldvögel 

�x Ackerflächen bei Paimar und Krensheim (Gewanne Molkenberg, Kreuz, Kehle, Schnee-

berg, Sieben Morgen, Hasenstock) 

�x Ackerflächen bei Grünsfeld (Gewanne Hömberg, Hölzernes Bild, Giebelsberg, Hohe 

Hardt, Geißberg) 

�x Ackerflächen um Poppenhausen und Wittighausen (Gewanne Krensheimer Höhe, Stei-

nig, Poppenhause Berg, Weidenstock, Hoher Stein, Hebert) 

�x Ackerflächen bei Zimmern (Gewanne Neuried, Reimhof, Weirichstein) 

�x Ackerflächen bei Vilchband (Gewann Burk, Grübel, Höhberg, Kreinberg) 

�x Ackerflächen bei Gerlachsheim (Gewann Osterloch) 

�x Ackerflächen bei Kützbrunn und Messelhausen (Gewanne Greuth, Streitberg, Simmels-

berg, Sailtheimer Höhe, Altenfeld, Dreisig Morgen) 

�x Ackerflächen bei Deubach und Oberbalbach (Gewanne Heidenäcker, Goldgrube, Hüh-

nerfeld, Stufgarten, Reckerstaler Holz) 

�x Ackerflächen bei Lauda (Gewanne Vordere Gräben, Hintere Gräben) 

�x Ackerflächen bei Oberlauda und Heckfeld (Gewanne Langes Gewann, Krumme Äcker, 

Pühlferstal, Heide) 

Oftmals überlagern sich Kernflächen trockener und mittlerer Standorte. Meist handelt es sich 

dabei um Streuobstbestände als Kernflächen mittlerer Standorte und Magerrasen als Kernflä-

chen trockener Standorte an Hanglagen. Da die Hanglagen typische Trockenstandorte sind, 

wurden bei der Definition der Schwerpunkträume die trockenen Standorte priorisiert.  
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Abbildung 13: Übersicht über die Schwerpunkträume (rot: trockene Standorte, grün: mittlere Standorte, blau: feuchte Standorte, lila/rosa/blau: Raumkulisse Feldvögel) 

Lauda-Königshofen 

Wittighausen 

Grünsfeld 

Kartengrundlage 
Topographische Karte Bayern: www.openstreetmap.de 
Digitale Topographische Karte: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
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Die einzelnen Maßnahmenflächen sind in den beigefügten Maßnahmenplänen (Pläne Num-

mer 2148.04 bis 2148.06) dargestellt. 

Flächenkonkrete Maßnahmen werden im Anhang in den Maßnahmensteckbriefen erläutert. 

Es sind auch private Flächen darunter, auf denen bereits Maßnahmen durch den Landschafts-

pflegeverband geplant sind. 

Innerhalb der ausgewiesenen FFH-Gebiete wurden die Maßnahmenempfehlungen der Ma-

nagementpläne zu den FFH-�*�H�E�L�H�W�H�Q���Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³���X�Q�G���Ä�1�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�V���7�D�X�E�H�U��

�O�D�Q�G�³����Quellen: REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART REFERAT 56, Hrsg. 2020a und 2020b) über-

nommen, sofern diese noch nicht umgesetzt wurden. Außerhalb der FFH-Gebiete wurden ge-

plante und im Winter 2022/23 umgesetzte Pflegemaßnahmen des Landschaftspflegeverbands 

in das Maßnahmenkonzept aufgenommen. 

6.3.1 Maßnahmen trockener Standorte 

Die schwerpunktmäßig im Projektgebiet vorkommenden Trockenbiotope werden größtenteils 

über LPR-Maßnahmen durch Mahd oder Beweidung gepflegt und sind in überwiegend gutem 

Zustand. Auch die Verbundsituation durch die Lage der Kernflächen entlang der Hänge des 

Taubertals und seiner Seitentäler ist als gut zu bezeichnen. 

An einigen Standorten verbuschen ehemalige Magerrasen zunehmend und stellen derzeit den 

�%�L�R�W�R�S�W�\�S���Ä�*�H�E�•�V�F�K���W�U�R�F�N�H�Q�Z�D�U�P�H�U���6�W�D�Q�G�R�U�W�H�³���G�D�U (z. B. Gewann Oerker zwischen Gerlachs-

heim und Grünsfeld, siehe nachfolgende Abbildung). Die Pflege wird zunehmend erschwert, 

so dass einige Flächen drohen, vollständig zu bewalden und damit als Offenlandstandorte 

verloren zu gehen. Ist die Bewaldung zu weit fortgeschritten, stellen die Flächen Wald im Sinne 

des Landeswaldgesetzes dar. Eine Wiederherstellung der Offenlandbiotope gilt dann gemäß 

Landeswaldgesetz als Umwandlung des Waldes in eine andere Nutzungsart und ist nur mit 

Genehmigung der höheren Forstbehörde und entsprechendem Waldausgleich möglich. Auf 

der anderen Seite gibt es Flächen, die zu intensiv genutzt werden und durch Extensivierung 

in höherwertige Biotopen überführt werden sollten.  
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Abbildung 14: Zunehmende Bewaldung im Gewann Oerker zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld 

(oben: 1968, unten: aktuell) (Quelle: LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG 202235) 

O1 Wiederherstellung/Entwicklung Magerrasen 

Vor allem im Bereich ehemaliger Weinbergslagen sind viele Flächen durch unzureichende 

Pflege stark sukzessiert bzw. bereits verbuscht. Betroffen sind z.B. Flächen im Gewann Örker 

bei Gerlachsheim, am Felsenberg bei Marbach, am Hofstetter Berg bei Hofstetten, im Gewann 

Wallschloe bei Königshofen, in den Gewannen Schorren und Berg bei Unterbalbach sowie 

                                                
35  Landesarchiv Baden-Württemberg: Landeskundliches Informationssystem Baden-Württemberg 2022: 

https://www.leo-bw.de/web/guest/karte-vollbild/-/gisviewer-expert/voll?_gisviewerexpertportlet_WAR_gisvie-
werportlet_map=DOP_1968 
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teilweise am Langen Weinberg in Oberlauda. In den ehemaligen Weinbergslagen bei Unter-

balbach, Marbach, Oberlauda, Grünsfeld und Königshofen wurde durch den Landschaftspfle-

geverband ein geeignetes Pflege- oder Beweidungskonzept ausgearbeitet und bereits umge-

setzt.  

Die Trockenhänge am Mühlberg und am Großen Berg bei Deubach werden gut gepflegt. Da-

zwischen befinden sich aufgeforstete Flächen, die aufgrund ihres dichten Bewuchses eine 

Barriere für zahlreiche Offenlandarten darstellen. Für einen verbesserten Artenaustausch zwi-

schen den beiden Teilflächen werden die Gehölzbestände am Unterhang entfernt. Im Bereich 

der Aufforstungen sollte außerdem geprüft werden, inwieweit diese ausgestockt oder gerodet 

werden können, sodass der Verbund zwischen den Hangbereichen verbessert werden kann. 

Im Bereich der verbuschten Magerrasen ist zunächst eine flächige Entfernung der Verbu-

schungen erforderlich. Die Gehölzrodungen erfolgen im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar). 

Gemäß Managementplan zum FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�H�U���7�D�X�E�H�U�J�U�X�Q�G�³���O�L�H�J�W���G�H�U���R�S�W�L�P�D�O�H���=�H�L�W��

punkt zwischen Mitte Oktober und Ende November. Als Folgepflege wird das Entfernen der 

aufkommenden Neuaustriebe erforderlich. Hierfür eignet sich ein zweimaliger Gehölzschnitt 

im letzten Juni-Drittel sowie im August. Zur Wiederherstellung der Magerrasen wird im Weite-

ren eine dauerhafte Mahd oder Beweidung erforderlich (Quelle: RP STUTTGART 2020a). 

Ziel in den von Verbuschung und Sukzession freigestellten Bereichen ist die Entwicklung von 

Magerrasen. Hierzu wird im Bereich der freigestellten Flächen nach dem Zurückdrängen der 

Gehölzsukzession zunächst - zusätzlich zu einer einschürigen Sommer- oder Herbstmahd - 

ein früher Mahdzeitpunkt mit Abräumen des Mähgutes im Mai oder Juni erforderlich. Nach 

positiver Entwicklung der Flächen ist eine einschürige Sommer- oder Herbstmahd mit Abräu-

men des Mähgutes ausreichend. Diese erfolgt ab Mitte Juni bis Ende September. Gemäß Ma-

nagementplan ist hierbei jedoch zu beachten (Quelle: RP STUTTGART 2020a, b): 

�x bei Vorkommen von Enzianarten bzw. Kreuzenzian-Ameisenbläuling je nach Ausstat-

tung/Zustand Mahd ab Ende August oder Ende September 

�x bei Vorkommen des Segelfalters belassen von vereinzelten, kleinwüchsigen, vollbe-

sonnten Schlehen bis zu 50 cm Höhe 

�x evtl. Streifenmahd zur Förderung von Arten, die Saumstrukturen und Kurzzeitbrachen 

benötigen 

�x bei Vorkommen von Diptamsäumen und anderen wärmeliebenden Saumgesellschaften 

zwei- bis dreijährige Mahd nach der Fruchtreife des Diptams ab Mitte September, in 

komplett versaumten Flächen häufigere Mahd 

�x früherer Mahdtermin bei Dominanz von Saumarten bzw. zu starker Vergrasung (ab An-

fang Juli) 

�x bei Vorkommen von Bläulingen zweijährige Mahd, evtl. mosaikartige Pflege der Flächen 

Zur Entwicklung von Magerrasen ist auch eine jährliche Beweidung mit Schafen oder Ziegen 

in Hütehaltung oder Umtriebskoppeln geeignet. Empfohlen werden bis zu drei Beweidungs-

gänge mit dazwischenliegenden Ruhepausen von mindestens 4-6 Wochen. Nach dem letzten 

Weidegang bis zum Spätherbst erfolgt eine flächige Nachpflege. Düngung und Zufütterung 

der Tiere sind ausgeschlossen. Eine zeitliche oder räumliche Staffelung der Beweidung bzw. 
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von Pflegemaßnahmen ist bei größeren Weideflächen empfehlenswert. Zu beachten ist zudem 

(Quelle: RP STUTTGART 2020a, b): 

�x bei Vorkommen des Kreuzenzian-Ameisenbläulings keine Beweidung vor Ende August 

�x bei Zunahme von filzbildenden Grasarten wie Bromus und Rückgang der Blütenpflanzen 

oder Verdrängung durch Beschattung früher Schröpfschnitt oder sehr frühe Beweidung 

�x Pferchflächen nicht in naturschutzfachlich wertvollen Flächen 

�x scharfe Beweidung je Beweidungsgang, um vollständiges Abfressen und damit Nähr-

stoffentzug zu erreichen 

�x Berücksichtigung der Blüh- und Austriebszeiten von Orchideenarten (zeitliche, räumliche 

Staffelung) 

�x intensive Beweidung bei Vorkommen von Brachezeigern 

�x zusätzliche Entbuschung bzw. Nachpflege im Abstand von wenigen bis mehreren Jah-

ren 

�x keine zu starke Reglementierung der Beweidungszeiten (Erhalt der Wirtschaftlichkeit für 

die Nutzer) 

O2 Freistellen von Steinriegeln und Trockenmauern 

Im Bereich der Trockenhänge, die i.d.R. ehemalige Weinbergslagen darstellen, sind zahlrei-

che Steinriegel und Trockenmauern aus der ehemaligen Nutzung vorhanden, wie beispiels-

weise in Grünsfeld im Bereich der Besselweinberge, am Grassenberg und am Unteren Höm-

berg, in Gerlachsheim im Gewann Örker, am Mühlberg in Oberbalbach sowie am Langen 

Weinberg in Oberlauda. Die Steinriegel und Trockenmauern stellen vor allem für wärmelie-

bende Reptilien- und Insektenarten wertvolle Lebensräume dar.  

Durch ausbleibende Pflege sind zahlreiche Steinriegel und Trockenmauern im Planungsgebiet 

mit Gehölzen bewachsen und hierdurch beschattet. Bei den Steinriegeln werden zum Erhalt 

bzw. zur Wiederherstellung der trocken-warmen Lebensraumbedingungen ein Freistellen und 

eine regelmäßige Pflege zumindest der besonnten Südseite der Steinriegel erforderlich. Auch 

die Trockenmauern müssen zum Erhalt des Lebensraums regelmäßig freigestellt und beschat-

tende Gehölze entfernt werden. Zum langfristigen Erhalt kann eventuell auch eine Sanierung 

�G�H�U���7�U�R�F�N�H�Q�P�D�X�H�U�Q�� �H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� �Z�H�U�G�H�Q���� �*�H�P�l�‰�� �Ä�+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�O�H�L�W�I�D�G�H�Q���I�•�U�� �G�L�H�� �6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q��

�7�U�R�F�N�H�Q�P�D�X�H�U�Q�³�� ��Quelle: STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS (201836) sind die Trockenmauern 

jährlich zu kontrollieren und Schadstellen auszubessern sowie Kronensteine zu korrigieren 

und die Fundamente soweit erforderlich durch Anfüllen von Erde vor dem Mauerfuß zu sichern. 

Nicht erwünschter Bewuchs ist zu entfernen. Eine Mahd am Mauerfuß sollte 1x jährlich im 

Juli/August, an der Mauerkrone und den angrenzenden Flächen nach Bedarf ab Juli stattfin-

den. Auf Pestizid- und Düngereinsatz ist zu verzichten. 

  

                                                
36 Stiftung Naturschutzfonds (2018): Handlungsleitfaden für die Sanierung von Trockenmauern. 
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6.3.2 Maßnahmen mittlerer Standorte 

O3 Wiederherstellung/Entwicklung von mageren Flachlandmähwiesen 

Mähwiesen-Verlustflächen, die in der Mähwiesenkartierung 2020 zur Wiederherstellung vor-

geschlagen wurden, wurden in den Maßnahmenkatalog aufgenommen. Ebenfalls aufgenom-

men wurden die Mähwiesen-Entwicklungsflächen gemäß Managementplänen und aus dem 

Flurneuordnungsverfahren 3385 �ÄWittighausen-Unterwittighausen (Wald)�³.  

Bei den Mähwiesen-Verlustflächen sind hauptsächlich zwei Verlustgründe zu unterscheiden. 

In intensiv genutzten Bereichen findet teilweise ein zu häufiger Schnitt mit Düngung bzw. Mul-

chen und der damit verbundenen Nährstoffanreicherung statt. Überwiegend begründen sich 

die Verlustflächen im Bearbeitungsgebiet jedoch durch zu seltene oder aufgegebene Nutzung, 

mit dadurch fehlendem Nährstoffentzug und aufgrund von Verbuschung. Auf einigen Flächen 

gibt es ungepflegte Streuobstbestände, die zu dicht werden und dadurch zu einer Verschat-

tung des Unterwuchses führen (Quelle: RP STUTTGART 2020a, b). 

In den verbuschten Bereichen wird zunächst entsprechend der Maßnahmenbeschreibung in 

Kapitel 6.3.1 eine flächige Entfernung der Verbuschungen erforderlich.  

Gemäß Managementplan wird zur Wiederherstellung der intensivierten Mähwiesen-Verlustflä-

chen zunächst eine Aushagerung der Flächen erforderlich. Hierzu ist auf Düngung zu verzich-

ten. Es erfolgt eine zweimalige Mahd pro Jahr mit frühem erstem Schnitt, um einen hohen 

Nährstoffentzug zu erreichen. Sobald sich ein artenreicher Wiesenbestand ausgebildet hat, 

kann die Aushagerungsphase beendet werden. Zur Dauerpflege ist eine zweimalige Mahd pro 

Jahr mit Abfuhr des Mähgutes geeignet. Der erste Schnitt erfolgt ab Anfang Juni (nicht vor der 

Blüte der bestandsbildenden Gräser und der meisten Kräuter). Der zweite Schnitt sollte in 

einem Abstand von mindestens acht Wochen erfolgen. Eine angepasste Erhaltungsdüngung 

ist möglich (keine mineralische Stickstoff-Düngung) (Quelle: RP STUTTGART 2020a, b). 

Alternativ kann auch die Nutzung als Mähweide erfolgen. Hierbei erfolgt die erste Nutzung als 

Mahd mit Nachbeweidung im Spätsommer oder Herbst bzw. eine Nutzung als Mähweide mit 

Rotationskoppel. Zu beachten ist (Quelle: RP STUTTGART 2020a, b): 

�x kleine Teilflächen mit starkem Besatz beweiden 

�x kurze Beweidungszeit 

�x vollständiges Abfressen 

�x lange Ruhepausen zwischen Beweidungsgängen 

�x Vor- oder Nachmahd 

�x nur bei trockenem Boden beweiden 

�x ohne Zufütterung und Düngung 

�x keine Pferchflächen in naturschutzfachlich hochwertigen Bereichen 

Sofern ein Mulchen unvermeidlich ist, sollte dies früh erfolgen. Hierdurch wird der Abbau der 

Mulchschicht innerhalb der Vegetationsperiode gewährleistet. 

Bei Wiederherstellung von Mähwiesen, die durch Umbruch verloren gegangen sind, ist eine 

Mahdgutauftragung aus geeigneten Spenderflächen vorzunehmen. Dies kann durch frisches 
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Mahdgut, Wiesendrusch, Heu, Heudrusch und Heublumen erfolgen (Quelle: RP STUTTGART 

2020b).  

Zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld breitet sich auf manchen Wiesen das Orientalische 

Zackenschötchen als Neophyt massiv aus, was ein gezieltes Zurückdrängen der Art bei der 

Wiederherstellung der Mähwiesen erforderlich macht. Folgende Maßnahmen sind in Wiesen-

flächen gemäß ENVISAGE-Handlungsempfehlungen geeignet (Quelle: JULIUS KÜHN-INSTITUT  

202237): 

Maßnahme mit Erfolgsaussicht: 

�x manuelles Ausstechen (2x/Jahr) 

Maßnahmen mit unsicherem Erfolg: 

�x Beweidung mit Rindern, Schafen und insbesondere Eseln 

�x häufige Mahd (drei oder mehr Mahdgänge/Jahr, 1. Mahd kurz vor der Blüte) 

�x häufiges Abflammen (8 Behandlungen/Vegetationsperiode) 

In den durch Baumbestände verschatteten Bereichen von Mähwiesen erfolgt ein Auslichten 

von zu dichten Baumbeständen bzw. eine Pflege der Streuobstbestände gemäß der nachfol-

gend beschriebenen Maßnahme. 

O4 Auslichten von zu dichten Gehölzbeständen 

In relativ dichten Obstbaumbeständen führt fehlende Pflege und Beerntung von Obstbäumen 

zu einer Artenverarmung und Eutrophierung oder Sukzession des Unterwuchses. Durch eine 

dauerhafte extensive Nutzung mit Erhaltungsschnitt der Bäume soll der strukturreiche Alt-

baumbestand erhalten und negative Einflüsse auf den Unterwuchs verhindert werden. Die 

Maßnahme betrifft auch die Auflichtung anderer Baumbestände, die einen negativen Einfluss 

auf den Unterwuchs haben, zum Beispiel Kiefernbestände in zu stark beschatteten Magerra-

sen (Quelle: RP STUTTGART 2020b).  

O5 Pflege/Erhalt von Streuobstgebieten 

Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts waren rund um die Ortslagen Streuobstwiesen zur 

Selbstversorgung von großer Bedeutung. Auch in einigen ackerbaulich schwer zu bewirtschaf-

tenden Hangflächen wurden großflächig Streuobstbestände angelegt. Im Projektgebiet sind 

diese stark zurückgegangen. Die Streuobstwiesen stellen nicht nur einen besonders artenrei-

chen Lebensraum dar, sondern sind auch als Zeugen einer traditionellen Kulturlandschaft 

schützenswert. Größere Komplexe sind noch um die Ortslagen Krensheim, Kützbrunn, Heck-

feld und Beckstein sowie die Hangflächen nördlich von Grünsfeld, südlich von Gerlachsheim, 

südlich von Unterwittighausen, westlich von Königshofen, südlich von Oberlauda und südlich 

von Sachsenflur erhalten. 

                                                
37  Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Hrsg. 2022): Envisage �± Erfassung und Ma-

nagement invasiver Neophyten auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Sicherung der landwirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen �± Braunschweig. 



Biotopverbundplanung für die Kommunen Lauda-Königshofen, Grünsfeld, Wittighausen 

Roland Steinbach, Freier Landschaftsarchitekt Zum Buschfeld 5 74613 Öhringen Fon 07941/64778-0 info@steinbach-la.de 59 

Eine Besonderheit im Bearbeitungsgebiet stellt die Waldlichtung im Gewann Hag südlich von 

Oberlauda dar. Hier ist innerhalb eines geschlossenen Waldbestandes eine ausgedehnte Lich-

tung mit einem großflächigen Streuobstkomplex vorhanden. Im Luftbild von 1968 und im his-

torischen Gemarkungsplan Baden ist zu sehen, dass ehemals eine Verbindung in Richtung 

der südlich gelegenen Offenlandflächen bestanden hat. Diese ist inzwischen durch Auffors-

tungen verloren gegangen. Innerhalb der Lichtung sind noch zahlreiche gut ausgeprägte 

Streuobstbestände mit mageren Flachland-Mähwiesen im Unterwuchs erhalten, es findet je-

doch zunehmend ein Verlust durch Verbuschung, Aufforstung oder teilweise Freizeitnutzung 

statt. Etwas kleiner dimensioniert, jedoch ähnlich ausgestattet ist die Lichtung am gegenüber-

liegenden Hohleberg. Hier bestand ehemals ebenfalls eine Verbindung in Richtung der süd-

östlich und östlich gelegenen Offenlandflächen. 

 

Abbildung 15: Zunehmende Bewaldung in den Gewannen Hag und Hohleberg südwestlich von Ober-
lauda (oben: 1968, unten: aktuell) (Quelle: LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG 2022). 

Hag 

Hag 

Hohleberg 

Hohleberg 
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Ziel in den Streuobstgebieten ist der Erhalt und die Pflege der vorhandenen Streuobstbäume 

sowie regelmäßige Mahd der Wiesen bei Verzicht auf Düngung. Die Wiesenpflege sollte ent-

sprechend der Mähwiesenpflege erfolgen. 

Ein langfristiger Erhalt der Obstbäume ist durch regelmäßige Pflegeschnitte zu erreichen, die 

alle drei bis fünf Jahre stattfinden sollten. Bei überalterten Bäumen ist zunächst ein Revitali-

sierungsschnitt erforderlich. Wichtig ist der Erhalt von Alt- und Totholz.  

Im Zuge des LIFE+-�3�U�R�M�H�N�W�V���Ä�9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]���L�Q���6�W�U�H�X�R�E�V�W�Z�L�H�V�H�Q���G�H�V���0�L�W�W�O�H�U�H�Q���$�O�E�Y�R�U�O�D�Q�G�V���X�Q�G��

�G�H�V�� �0�L�W�W�O�H�U�H�Q�� �5�H�P�V�W�D�O�V�³�� �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �/�H�L�W�E�L�O�G�� �I�•�U�� �6�W�U�H�X�R�E�V�W�Z�L�H�V�H�Q�� �H�U�D�U�E�H�L�W�H�W���� �8�P�� �G�L�H�� �/�H�E�H�Q�V��

raumbedingungen in Streuobstbeständen, vor allem für gefährdete Vogelarten zu verbessern, 

sind hinsichtlich des Baumbestandes folgende Elemente von Bedeutung (Quelle: RP STUTT-

GART 201038): 

Altersstruktur: ca. 15% Jungbäume, 75-80% ertragsfähige Bäume, 5-10% abgängige 

Bäume 

Baumdichte: 50-70 Bäume/ha, Besonnung des Unterwuchses gewährleisten 

Kronenansatz: Hochstämme auf starkwachsenden Wurzelunterlagen, mind. 1,60 m Stamm-

höhe 

Baumarten: Obstbäume in verschiedenen Arten und Sorten, überwiegend Apfel, unter-

geordnet Kirsche, Birne, Walnuss, gering vertreten Zwetschge, Mirabelle, 

anderes Steinobst, vereinzelt Wildobst oder Laubwaldbäume 

Höhlenangebot: 10-15 Baumhöhlen/ha (Faul- und Spechthöhlen) 

Totholzanteil: hoher Anteil starkes Kronentotholz, geringer Anteil feines Totholz, Belassen 

einiger abgestorbener Bäume 

Baumpflege: regelmäßiger Schnitt, kein Pestizideinsatz (mechanischer oder biologischer 

Pflanzenschutz) 

Bei der Nachpflanzung von Bäumen ist darauf zu achten, dass die Pflanzabstände nicht zu 

dicht sind. Es sollte kein Kronenschluss der Bäume erfolgen, da durch die Beschattung licht- 

und wärmebedürftige Arten im Unterwuchs verdrängt werden. Ziel ist die Entwicklung von lich-

ten Streuobstbeständen. Empfehlenswert ist ein Pflanzabstand von 10-20 m (Quelle: RP 

STUTTGART 2020a). 

                                                
38  Regierungspräsidium Stuttgart Referat 56 �± Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.) (RP Stuttgart 2010): 

Was brauchen Halsbandschnäpper, Wendehals, Steinkauz und Co.? Leitbild für das LIFE+-P�U�R�M�H�N�W���Ä�9�R�J�H�O��
�V�F�K�X�W�]���L�Q���6�W�U�H�X�R�E�V�W�Z�L�H�V�H�Q���G�H�V���0�L�W�W�O�H�U�H�Q���$�O�E�Y�R�U�O�D�Q�G�H�V���X�Q�G���G�H�V���0�L�W�W�O�H�U�H�Q���5�H�P�V�W�D�O�H�V�³���± bearbeitet von ARGE 
Streuobst (Tier- und Landschaftsökologie Dr. Jürgen Deuschle, Institut für Umweltplanung, Prof. Dr. Konrad 
Reidl, StadtLandFluss Prof. Dr. Christian Küpfer). 
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Hinsichtlich der zu verwendenden Obstsorten bei Neupflanzungen sind die Sortenlisten des 

Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, Beratungsstelle für Obst-, Wein- und Gartenbau, zu be-

rücksichtigen (Quelle: LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS 2016a39 und 2016b40): 

Apfelsorten: Boskoop, Schöner von Boskoop, Geheimrat Dr. Oldenburger, Mutterapfel, 

Grafensteiner, Haberts Renette, Ariwa, Rubinola, Topaz, Enterprise, Alk-

mene, Schöner aus Miltenberg, Martinssämling, Börtlinger Weinapfel, Dan-

ziger Kant, Grahams Jubiläum, Sonnenwirtsapfel, Josef Musch, Florina, Re-

vena, Bittenfelder, Hauxapfel, Kaiser Wilhelm, Maunzenapfel, Rheinischer 

Winterrambur, Boiken, Brettacher, Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer 

Krummstiel, Wellschiesner, Finkenwerder Prinzenapfel, Geflammter Kardi-

nal, Große Kasseler Renette, Himbeerapfel aus Holowaus, Kardinal Bea, 

Roter Eiserapfel, Piros, Schöner aus Nordhausen, Mars, Sonnenwirtsapfel, 

Spät blühender Taffet-Apfel, Wettringer Taubenapfel, Winter-Bananenapfel, 

Schmittberger Renette, Korbinianapfel, Lohrer Rambur 

Birnensorten: Bayrische Weinbirne, Conference, Gräfin von Paris, Josefine von Mecheln, 

Köstliche aus Charneux, Herzogin Elsa, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, 

Frühe aus der Trevoux, Petersbirne, Harrow Delight, Wahlsche Schnaps-

birne, Fässellesbirne, Nägelesbirne, Palmischbirne, Metzer Bratbirne, Wilde 

Eierbirne, Kirchenzeller Mostbirne, Schweizer Wasserbirne, Paulusbirne, St. 

Remy, Nordhäuser Winterforellenbirne 

Süßkirschen: Burlart, Teickners, Schwarze Starking, Hardy Giant, Große Schwarze, 

Cordia, Regina, Dollenseppler, Benjaminler 

Sauerkirschen: Karneol, Morina 

Zwetschen: Katinka, Bühler Frühzwetschge, Jojo, Top Hit, Hauszwetschge, Hanita 

Mirabellen:  Mirabelle von Nancy, Bellamira, Graf Althans Reneklode, Oullins Reneklode, 

Renekloden  Große Reneklode 

Walnuss: Moselander Walnuss Nr. 120, Weinsberger Walnuss (Weinsberg 1), Wein-

heimer Walnuss Nr. 139, Geißenheimer Walnuss Nr. 26, Kurmarker Walnuss 

Nr. 1247 

Quitten: Cydora robusta, Konstantinopler, Vranja, Portugieser 

Pfirsiche: Bededicte, Kernechter vom Vorgebirge, Roter Weinbergspfirsich, Red Ha-

ven 

Wildobst: Speierling, Elsbeere, essbare Eberesche, Mispel, Schwarzer Holunder, Kor-

nelkirsche 

                                                
39  Landratsamt Main-Tauber-Kreis (2016a): Merkblatt Empfehlenswerte Apfel-Sorten für den Streuobstbau im 

Main-Tauber-Kreis. 
40  Landratsamt Main-Tauber-Kreis (2016b): Merkblatt Empfehlenswerte Obstsorten für den Streuobstbau im 

Main-Tauber-Kreis �± Birnen, Kirschen, Wildfrüchte etc. 
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O6 Ernteverzichtsstreifen, Feldhamsterinseln 

War der Feldhamster bis in die 1970er Jahre noch weit verbreitet und galt als Plage auf den 

Feldern, ist er heute kaum noch vorzufinden und daher auf der Roten Liste als vom Aussterben 

bedroht gelistet. In Bayern kommt der Feldhamster nur noch in dem an das Bearbeitungsge-

biet angrenzenden Landkreis Würzburg sowie in Kitzingen und Schweinfurt vor. Für das Pro-

jektgebiet selbst liegt ein Feldhamster-Nach�Z�H�L�V���L�P���*�H�Z�D�Q�Q���Ä�.�R�G�H�O�³�����*�H�P�D�U�N�X�Q�J���2�E�H�U�Z�L�W�W�L�J��

hausen aus dem Jahr 2013 im Rahmen des ASP Artenschutzprogramms vor (Quelle: LAND-

RATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS 2022). Für die angrenzende Gemeinde Bütthard gibt es noch 

neuere Nachweise aus den Jahren 2020 und 2021 (Quelle: REGIERUNG VON UNTERFRANKEN, 

schriftlich41). Durch das Landratsamt Würzburg und die Regierung von Unterfranken wird hier 

ein umfangreiches Feldhamsterschutzprogramm umgesetzt. In Abstimmung mit der Regie-

rung von Unterfranken, Sachgebiet 51 �± Naturschutz ist zu prüfen, inwieweit im Grenzgebiet 

zur Gemeinde Bütthard durch Maßnahmen auf Ackerflächen Verbindungskorridore geschaffen 

werden können, um Feldhamster aus bereits besiedelten Gebieten in grenznahe Regionen zu 

bekommen.  

Es können beispielsweise Ernteverzichtsstreifen entsprechend des Feldhamster-Hilfspro-

gramms der Regierung von Unterfranken angelegt werden (Quelle: LANDSCHAFTSPFLEGEVER-

BAND WÜRZBURG E.V.42). Hierbei werden 6-12 m breite Streifen bei der Getreideernte nicht 

beerntet, um dem Feldhamster Nahrung und Deckung nach der Ernte bieten zu können. Dies 

ist bei Winter- und Sommergetreide sowie Körnerleguminosen möglich. Eine Beerntung, Mul-

chen oder flache Bearbeitung der Streifen kann ab dem 1. Oktober, ein flaches Pflügen (bis 

25 cm Tiefe) ab dem 15. Oktober stattfinden. Feldarbeiten sollten nur am Tag durchgeführt 

werden, auf den Einsatz von Rodentiziden ist ganzjährig zu verzichten. Die Laufzeit der Ern-

teverzichtsstreifen ist einjährig. Zu Siedlungen, dauerhaft wasserführenden Gräben und Wäl-

dern ist ein Abstand von 100 m, zu Entwässerungsgräben ein Abstand von 50 m und zu Bun-

desstraßen sowie Autobahnen ein Abstand von 250 m einzuhalten. 

Außerdem wird im Rahmen des Feldhamster-Hilfsprogramms die Anlage von Feldhamsterin-

seln aufgeführt. Diese werden in einer Größe von 0,3 - 6 ha in einem 3-Streifenmodell ange-

legt. Dabei werden abwechselnd Streifen von 6-15 m Breite mit Luzerne, Blühmischung und 

Getreide angesät. Die Getreidestreifen werden jährlich neu angesät. Eine Beerntung, Mulchen 

oder flache Bearbeitung der Getreidestreifen kann ab dem 1. Oktober, ein flaches Pflügen (bis 

25 cm Tiefe) ab dem 15. Oktober stattfinden. Im Bereich der Luzernestreifen sind 2 Schnitte 

pro Jahr möglich. Die Blühstreifen werden zwischen dem 15. Februar und 15. März 1x jährlich 

zu 50% gemulcht. Feldarbeiten sollten nur am Tag stattfinden. Auf einen Einsatz von Roden-

tiziden, Insektiziden und Herbiziden ist zu verzichten. Die Laufzeit der Maßnahme beträgt 4 

Jahre.  

                                                
41  Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 51 �± Naturschutz, Vanessa Möhres, schriftliche Auskunft vom Ja-

nuar 2023. 
42 Landschaftspflegeverband Würzburg e. V. (2022): Flyer zum Feldhamster Hilfsprogramm. 
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O7 Förderung von Ackerwildkräutern 

Ziel ist die Entwicklung einer artenreichen Ackerwildkrautflora auf Kalkscherbenäckern mit 

Saumstrukturen z.B. im Gewann Hasenäcker, Gemarkung Zimmern. Die skelettreichen Hänge 

in Süd- und Westexposition ermöglichen hier die Entwicklung einer artenreichen Ackerwild-

krautvegetation, die ihrerseits eine reichhaltige Insektenfauna zulässt. Das Entwickeln bzw. 

Belassen von Saumstreifen zu den teils wärmeliebenden Gehölzen, alten Trockenmauern und 

Lesesteinen erhöht den Artenreichtum und die Strukturvielfalt für Insekten und Zauneidech-

sen. 

Maßnahmen: Aushagerung durch Feldfruchtanbau ohne Düngung, ab dem 4. Jahr extensive 

Ackernutzung mit Schwerpunkt Winterroggen ohne (Kunst-) Dünger und chemischem Pflan-

zenschutz; Belassen von Saumstreifen zu den benachbarten Landschaftselementen mit gele-

gentlicher Mahd (max. 1 x jährlich) zum Offenhalten derselben (Quelle: AGENTUR UND NATUR-

SCHUTZBÜRO BLACHNIK 2021).  

Erfolge bei der Förderung von Ackerwildkräutern ließen sich durch ein Projekt des NABU mit 

dem Imkervereins Rinteln beobachten, indem jeweils am Ende der Saatreihe Spritzmittel aus-

gesetzt wurde (Quelle: NABU Rinteln 202343). Diese Maßnahme wäre auch innerhalb von Ver-

bundachsen denkbar (vgl. Maßnahme O12  Blütenreiche Säume entlang von Wegen, Gräben, 

Waldrändern und Hecken).  

6.3.3 Maßnahmen feuchter Standorte 

O8 Entwicklung von Nasswiesen 

Durch den technischen Ausbau der Gewässer in der Vergangenheit mit Regelprofil und Be-

festigung der Ufer, z.T. auch der Gewässersohle, wurde eine natürliche Auendynamik weitge-

hend unterbunden. Die Gewässer sind zumeist so weit eingetieft, dass der Grundwasserstand 

so niedrig ist, dass ehemals feuchte Standorte verloren gegangen sind. Nasswiesen sind im 

Projektgebiet fast keine mehr vorhanden. Reste befinden sich noch bei Zimmern am Wittig-

bach, am Insinger Bach, auf einer Talwiese an der Umpfer und am Marstadter See. Besonders 

geeignet für die Wiederherstellung von Feucht- und Nassgrünland erscheinen Standorte mit 

einem niedrigen Grundwasserflurabstand (< 1 m) die häufig überflutet sind, das heißt, die bei 

einem 10-jährlichen Hochwasserereignis HQ10 mindestens 1 m überflutet werden. Wie auch 

im Arbeitsbericht Gewässerlandschaften (Quelle: LUBW 2022a) erwähnt, reichen diese weni-

gen Flächen jedoch nicht für die Entwicklung eines vernetzten Auenbiotopsystems aus, so-

dass weitere Flächen mit geringerem Entwicklungspotenzial miteinbezogen werden. Im Fach-

plan Gewässerlandschaften sind grundwassernahe Standorte mit einem Grundwasserflurab-

stand bis 1 m berücksichtigt. Diese Flächen wurden mit solchen kombiniert, die gemäß Hoch-

wassergefahrenkarte bei einem HQ10 mindestens 0,5 m überflutet werden. In diesen Berei-

chen sollte die Möglichkeit der Entwicklung von Nasswiesen geprüft werden.  

                                                
43  NABU Rinteln (2023): Lichtblicke aus der Landwirtschaft, https://www.hierbluehteuchwas.de/projekte/landwirt-

schaft-gewerbe-vereine/lichtblicke-aus-der-landwirtschaft/, Stand: 2023. 
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Die Entwicklung von Feucht-/Nasswiesen kann bei nährstoffreichen Beständen durch Ausha-

gerung (mehrmalige Mahd mit Abräumen) erfolgen. Anschließend erfolgt eine zweimalige 

Mahd mit Abräumen unter Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz. Nach Möglichkeit ab-

schnittsweise Mahd zur Bereitstellung von Rückzugshabitaten für die Fauna (s. Maßnahme 

O9 Insektenfreundliche Mahd). 

In Bereichen, in denen der Große Feuerfalter erfasst wurde (Schüpfbach, Wittigbach), ist eine 

an die Ansprüche der Art angepasste Grünlandnutzung erforderlich. Dies umfasst (Quelle: RP 

STUTTGART 2020b): 

�x Mosaikartige Mahd des Grünlands, jährlich wechselnde Teilflächen mit Ampfervorkom-

men mind. 1 Jahr nicht nutzen 

�x Keine Mahd im Mai/Juni oder August 

�x Extensive Mahd 

�x Kein Ausstechen von Ampfer-Pflanzen, Verzicht auf Gülledüngung und Herbizideinsatz 

�x Belassen von ca. 3 m breiten Säumen in besonnten Abschnitten (an Gehölzrändern und 

Teichufern), Mahd im 3-jährigen Turnus auf einem Drittel der Fläche 

�x Zurückdrängen randlicher Gehölzsukzession 

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens �ÄWittighausen-Unterwittighausen (Insinger 

Bach)�³ werden für das Flurneuordnungsgebiet im Bereich des Feuchtgebietes konkrete Maß-

nahmen vorgeschlagen (siehe Kapitel 6.2.2). Diese wurden in die Biotopvernbundplanung 

übernommen. Hinsichtlich des Biotopverbunds wäre eine länderübergreifende Fortsetzung der 

Maßnahmen in die bayerische Nachbargemeinde Bütthard sinnvoll. Hier reicht die ackerbau-

liche Nutzung oft bis auf wenige Meter an den Insinger Bach heran, wodurch Nährstoffeinträge 

in das Gewässer bzw. in das Ried stattfinden. Gemäß Ökologischer Ressourcenanalyse zum 

Flurneuordnungsgebiet (Quelle: BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN SCHLUMPRECHT GMBH 

2021) stellt die Verringerung des Nährstoffeintrags und somit die Verbesserung der Wasser-

qualität ein wichtiges Entwicklungsziel zur Verbesserung der Biodiversität im Ried dar. Dies 

hätte u.a. positive Effekte auf die Fischfauna, Krebse, Bachmuscheln, Ringelnatter und Biber. 

In der Vergangenheit wurden die Feuchtflächen am Insinger Bach mit Wasserbüffeln beweidet. 

Hierdurch ergaben sich durch die unterschiedliche Nutzungsintensität der Tiere positive Ef-

fekte auf die Biodiversität im Feuchtgebiet. Aufgrund der relativ geringen Flächengröße des 

Rieds und der damit verbundenen Restriktionen im Beweidungsmanagement wurde die Be-

weidung jedoch aufgegeben. Nach Aussagen von Herrn Flad (KLPV) ist für eine Ganzjahres-

beweidung ohne Eingriffe (ohne Nachpflege) bzw. �R�K�Q�H���:�H�L�G�H�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�����Ä�:�L�O�G�H���:�H�L�G�H�³����

eine möglichst zusammenhängende Fläche mit einer Größe von mindestens 20 ha erforderlich 

(Besatzstärke 0,4 - 0,8 Großvieheinheiten je Hektar). Um die erforderliche Flächengröße zu 

erreichen, würde sich auch eine Ausdehnung des Feuchtgebietes auf Flächen der Nachbar-

gemeinde anbieten. 

Zur Entwicklung von Nasswiesen eignen sich im Projektgebiet Bereiche entlang der Tauber, 

des Wittigbachs, des Grünbachs, des Insinger Bachs, des Oberlaudaer Bachs, des Schüpf-

bachs, der Umpfer und des Hölzle-Bächles (Sachsenflur).  
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Einige Wiesen, vor allem in der Tauberaue, sind als FFH-Mähwiesen erfasst. Diese Wiesen 

werden von der Maßnahme ausgenommen, ebenso solche, die als Streuobstwiese genutzt 

werden und in der Regel gut gepflegt sind.  

O9 Insektenfreundliche Mahd  

Vor allem im Bereich der Tauberaue sind große, zusammenhängende Wiesenflächen vorhan-

den, die oftmals zeitgleich komplett abgemäht werden. Insekten sind für die Entwicklung stabi-

ler Populationen jedoch auf ein kleinräumiges Nutzungsmosaik angewiesen. Grundsätzlich 

sorgen folgende Maßnahmen für Verbesserungen für die Insektenwelt (Quelle: ANDRENA GbR 

2021): 

�x keine oder nur sehr geringe Dünger-Mengen 

�x eine angepasste Schnitthäufigkeit (i.d.R. 2 Schnitte pro Jahr)  

�x ein erster Schnitt frühestens zur Blütezeit der Hauptgräser (i.d.R. Anfang Juni im Tau-

berland) 

�x ein erster Schnitt bei Frischwiesen der Auen im Tauberland spätestens Ende Juni/An-

fang Juli 

Vorrangiges Ziel für die Wiesenflächen der Tauberaue sollte es sein, ein Nutzungsmosaik zu 

erreichen, bei welchem im Jahresverlauf durchgängig Blütenpflanzen für Insekten zur Verfü-

gung stehen. Ein solches Nutzungsmosaik kann z. B. durch eine Koordination unterschiedli-

cher Mahdzeitpunkte (im Abstand von 3-6 Wochen) auf Flurstücken unterschiedlicher Pächter 

gewährleistet werden.  

Für die städtischen Tauberwiesen wurde ein Konzept für eine insektenfreundliche Mahd ent-

wickelt (Quelle: ANDRENA GbR 2021). Dabei soll bei jedem Mähdurchgang immer ein Teil des 

Bestands in Form von Steifen stehen bleiben, um mehr Lebensraum für Insekten zu bieten. In 

Anlehnung an das Konzept von ANDRENA GbR sind alternativ folgende Maßnahmen möglich: 

�x Belassen ungemähter Bereiche je Mahddurchgang (ca. 2-5% der Gesamtfläche) von 

etwa 2 m Breite über die gesamte Länge des Flurstücks; Abstand zwischen den Altgras-

streifen optimalerweise höchstens 30 m 

�x Die ungemähten Streifen müssen von Mahd zu Mahd den Ort wechseln, weil sonst die 

botanische Artenvielfalt abnimmt 

�x Anzahl und Lage der Altgrasstreifen sind auf die Bedürfnisse des Bewirtschafter anzu-

passen und müssen praktikabel sein 

�x Ggf. Ansaat von Wiesen-Mischungen in bestehenden Wiesen 

�x Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet 

und Überschwemmungsgebiet HQ10 

�x Je nach Wüchsigkeit und Nutzung 1-3 Schnitt pro Jahr, bei Auftreten von Prob-

lemunkräutern, wie Herbszeitlose, Zackenschote oder Jakobskreuzkraut mindestens 2 

Schnitte pro Jahr, ggf. in den ersten Jahren auch häufiger 

�x Mahd mit Abräumen statt Mulchen 
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�x Belassen des Mahdgutes nach dem Schnitt. Das Mahdgut sollte vor Abtransport für 1 

bis maximal 3 Tage auf der Fläche verbleiben. Dann sind vorhandene Samen aus den 

Samenständen gefallen und Kleintiere haben Zeit zu fliehen 

�x Vorzugsweise Verwendung von Balkenmäher 

�x Mahdhöhe von 8-10 cm 

�x Extensive Beweidung auf Flächen außerhalb der Wasserschutzzonen II (kurze Besatz-

zeiten mit hoher Besatzstärke; Ruhezeit von 6-8 Wochen zwischen den Nutzungen; Ab-

trieb bei einer Reststoppelhöhe von etwa 7 cm; Weidegang nur bei trockenem und tritt-

festem Boden; Tränken möglichst auf angrenzenden Grünlandflächen platzieren, die kei-

nen Schutzstatus aufweisen) 

�x Anbringen von Informationstafeln an frequentierten Wegen 

Falls das Mahdgut der Altgrasstreifen für die Landwirte unbrauchbar sein sollte, besteht die 

Überlegung, dass der Bauhof der Stadt Lauda-Königshofen diese Streifen kurz vor der nächs-

ten Mahd des Bewirtschafters mäht und abfährt. 

Die Anschaffung von speziellen Mähwerken, wie z.B. eines Doppelmessermähbalkens, könnte 

etwa über die Kommune erfolgen und ist über die Landschaftspflegerichtlinie (oder Ökospon-

soring) förderbar.  

6.3.4 Maßnahmen in Verbundachsen 

O10 Blütenreiche Säume in intensiv genutzten Weinbergen 

Die noch intensiv genutzten Weinberge nördlich von Gerlachsheim, nördlich von Marbach, bei 

Königshofen, nördlich von Unterbalbach, nördlich und südlich von Beckstein sowie nördlich 

und östlich von Sachsenflur besitzen ein hohes Potenzial als Trockenstandorte. Hier können 

Trittsteinbiotope als Verbundelemente entwickelt werden. Zum Beispiel können die Grünstrei-

fen entlang der Wege durch angepasste Pflege und reduzierten Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln zu blütenreichen Säumen aufgewertet werden. Die Grünstreifen werden abschnitts-

weise wechselnd einmal im Jahr im Frühsommer (Mitte Mai bis Mitte Juni) bzw. Sommer (Ende 

Juli bis Mitte August) gemäht und evtl. zusätzlich im ausgehenden Winter gemulcht. Als Alter-

native zur herkömmlichen Graseinsaat im Bereich der Rebzeilen bieten sich spezielle arten-

�U�H�L�F�K�H���X�Q�G���P�H�K�U�M�l�K�U�L�J�H���.�U�l�X�W�H�U�P�L�V�F�K�X�Q�J�H�Q���P�L�W���Q�L�H�G�H�U�Z�•�F�K�V�L�J�H�Q���$�U�W�H�Q���D�Q�����]���%�����Ä�:�H�L�Q�E�H�U�J�E�H��

�J�U�•�Q�X�Q�J���5�H�E�]�H�L�O�H�Q�E�H�J�U�•�Q�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �6�D�D�W�H�Q�� �=�H�O�O�H�U�� �R�G�H�U�� �Ä�5�H�E- und Obstzeilen-�0�L�V�F�K�X�Q�J�³�� �Y�R�Q��

Rieger-Hofmann). Zudem kann der Strukturreichtum durch Extensivierung von Spitzzeilen, 

Einbringen von Steinen und sowie Pflanzung von Wildrosen an den Rebzeilenenden erhöht 

werden. 

O11 Blütenreiche Säume entlang von Wegen, Gräben, Waldrändern und Hecken 

Gemäß des �ÄPraxisleitfaden zur Etablierung und Aufwertung von Säumen und Feldrainen�³���G�H�U��

HOCHSCHULE ANHALT, HOCHSCHULE OSNABRÜCK44 stellen Säume entlang von Wegen, Gräben 

                                                
44  Hochschule Anhalt, Hochschule Osnabrück (Hrsg. 2019): Praxisleitfaden zur Etablierung und Aufwertung von 

Säumen znd Feldrainen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
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und Waldrändern typische Elemente der Kulturlandschaft dar. Sie dienen als Lebens- und 

Nahrungsraum für verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Aufgrund des Übergangs zu angren-

zenden Lebensräumen wie z. B. Wiesen, Gewässern oder Wald besitzen die Säume i.d.R. 

einen besonderen Artenreichtum. Sie dienen bei zunehmender Intensivierung der Nutzung in 

der Kulturlandschaft als Rückzugsräume, von denen aus angrenzende Flächen wieder besie-

delt werden können. Zudem eignen sie sich aufgrund ihrer linearen Struktur besonders zum 

Biotopverbund. 

Blütenreiche Säume können durch Nutzungsextensivierung oder Neuansaat entwickelt wer-

den. Eine Nutzungsextensivierung eignet sich in Bereichen, in denen saumtypische Pflanzen-

arten noch vorhanden sind. In artenarmen Beständen wird das Einbringen von gebietsheimi-

schem Saatgut erforderlich. Wichtig ist eine intensive Bodenstörung mit Zerstörung der vor-

handenen Grasnarbe vor Ausbringung des Saatgutes. Nach der Ansaat können bis zu drei 

Schröpfschnitte erforderlich werden, um unerwünschte konkurrenzstarke Pflanzenarten zu-

rückzudrängen. Die Mindestbreite des Saumstreifens sollte 3 m betragen. 

Zur Neuanlage von Saumstreifen eignen sich besonders Flächen entlang von Äckern, Wiesen 

und Feldwegen sowie süd- oder westexponierte Bereiche von Hecken oder Waldrändern. 

Pflege:  

�x Nährstoffarme Standorte: Mahd/Beweidung alle 2-3 Jahre im Spätsommer, hierbei alter-
nierend belassen von 50% der Fläche zum Erhalt der Winterquartiere von Insekten 

�x Nährstoffreiche Standorte: abschnittsweise wechselnd einmalige Mahd im Frühsommer 
(Mitte Mai bis Mitte Juni) bzw. Sommer (Ende Juli bis Mitte August) zum Zurückdrängen 
dominanter Arten, evtl. zusätzlich Mulchen im ausgehenden Winter 

Auf landwirtschaftlichen Flächen könnten Säume als GLÖZ 8-Brache (Standard der Gemein-

samen Agrarpolitik der EU (GAP): guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand) oder 

im Rahmen der Öko-Regelungen ÖR1a und ÖR1d angelegt werden, da hier eine Mahd alle 

zwei Jahre möglich ist. 

Blütenreiche Säume bieten sich z.B. im Bereich der Verbundachsen am Turmberg, am Kirch-

berg oder am Vogelsberg zwischen Gerlachsheim und Unterbalbach an. Durch Entwicklung 

blütenreicher Säume können zudem die �%�L�R�W�R�S�N�R�P�S�O�H�[�H�� �D�P�� �Ä�)�U�D�X�H�Q�E�H�U�J�³��in Beckstein mit 

den Komplexen �Ä�$�P���O�D�Q�J�H�Q���*�H�Z�D�Q�Q�³��in Königshofen verbunden werden. 

O12 Entwicklung strukturreicher Waldrand 

Strukturreiche Waldränder stellen weitere geeignete Verbundflächen für Offenlandstrukturen 

dar. Diese können dem bestehenden Wald vorgelagert werden oder durch Zurücknahme von 

Gehölzen im Waldbestand entwickelt werden.  

Bei vorgelagerten Waldrändern ist optimalerweise ein blütenreicher Saumstreifen mit einer 

Mindestbreite von 6-9 m zu entwickeln, daran angrenzend ein Strauchsaum mit einer Breite 

von 8-30 m. Der blütenreiche Saumstreifen ist wie oben aufgeführt zu pflegen, im Strauch-

saum sollten alle 5 Jahre Gehölze auf Teilflächen entnommen werden. 



Biotopverbundplanung für die Kommunen Lauda-Königshofen, Grünsfeld, Wittighausen 

Roland Steinbach, Freier Landschaftsarchitekt Zum Buschfeld 5 74613 Öhringen Fon 07941/64778-0 info@steinbach-la.de 68 

In bestehenden Wäldern kann ein strukturreicher Waldrand durch Schaffung von lichten, gut 

durchsonnten Buchten entwickelt werden. Hierzu wird die strukturarme, lineare Struktur des 

Waldrandes durch Entnahme von Gehölzen aufgebrochen. Einzelne Überhälter bleiben erhal-

ten, diese sollten jedoch nicht zu dicht stehen. Hinsichtlich der Artenvielfalt ist die Entwicklung 

strukturreicher Waldränder durch Auflichtungen vor allem in süd-südöstlicher Exposition anzu-

streben. Gemäß ADELMANN, W., HUMMELSBERGER, A. & ROYER, F. (2022)45 bringen Auflichtun-

gen in nördlicher Exposition kaum einen Mehrwert als Korridore für Arten. Westlich gelegene 

Auflichtungen eines Waldbestands werden aufgrund des Windwurf-Risikos nicht empfohlen. 

Zusätzliche Strukturen wie Totholz- und Steinhaufen, stehendes Totholz, Offenbodenstan-

dorte, Sandlinsen und Altgrasstreifen erhöhen die Strukturvielfalt im Waldrandbereich. 

Nahezu alle Waldränder im Projektgebiet, an die intensive landwirtschaftliche Nutzung oder 

Wegeflächen anschließen, zeichnen sich durch einförmige Ausbildung und Strukturarmut aus. 

Zur Entwicklung strukturreicher Waldränder sind insbesondere sonnenexponierte Lagen ge-

eignet, die an hochwertige Lebensräume anschließen oder zum Verbund solcher Flächen ge-

eignet sind.  

O13 Auflichtung Waldbestand 

Vor allem im Bereich der Hangflächen haben sich durch Nutzungsaufgabe Waldbestände ent-

wickelt, die als Barrieren zwischen hochwertigen Offenlandstandorten wirken. Im Bereich der 

Waldlichtungen in den Gewannen Hag und Hohleberg hat durch zunehmende Bewaldung so-

gar eine Verinselung von Offenlandflächen stattgefunden. Möglichkeiten zum Verbund mit Of-

fenlandstandorten bieten sich im Gewann Hag im nördlich gelegenen Waldbestand Richtung 

Schloßberg. Im Gewann Hohleberg bieten die im ehemals offenen Bereich im Südosten bzw. 

Osten Möglichkeiten zur Anbindung an Offenlandflächen an.  

Der Verbund von Offenlandstandorten bzw. die Anbindung der Lichtungen an Offenlandflä-

chen kann durch Auflichtung der Waldbestände in mittelwaldartige Lichtwälder erfolgen. Die 

Breite der Lichtwälder sollte mindestens 60 m betragen. Es entstehen offenlandähnliche Struk-

turen, die Lebensraum und Wandermöglichkeiten für offenlandgebundene Arten bieten. Um 

die offenen Strukturen zu erhalten, �L�V�W���H�L�Q�H���K�R�K�H���:�L�H�G�H�U�K�R�O�X�Q�J���G�H�U���Ä�(�U�Q�W�H�S�K�D�V�H�Q�³���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K��

(Quelle: ADELMANN, W., HUMMELSBERGER, A. & ROYER, F. 2022).  

O14 Entwicklung von extensivem Grünland oder Buntbrachen 

Die Herstellung eines Verbunds mittlerer Standorte lässt sich über die Entwicklung von exten-

sivem Grünland bei einer ein- bis zweischürigen Mahd mit Abräumen des Mähguts und einem 

weitestgehenden Verzicht auf Düngung verwirklichen.  

Auf Flächen, die als Acker genutzt sind, empfiehlt sich die Anlage mehrjähriger Buntbrachen 

bzw. Blühstreifen. Je nach Aufkommen von Ackerunkräutern wird jeweils etwa die Hälfte der 

                                                
45  �$�G�H�O�P�D�Q�Q�����:�������+�X�P�P�H�O�V�E�H�U�J�H�U�����$�����	���5�R�\�H�U�����)���������������������'�D�V���(�Q�G�H���G�H�U���Ä�:�D�O�G�Z�l�Q�G�H�³�����/�L�F�K�W�H���:�l�O�G�H�U���X�Q�G���:�D�O�G��

ränder für den Biotopverbund Offenland nutzen �± ANLiegen Natur 44 (1): 105-118, Laufen. 
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Brachfläche alle zwei oder drei Jahre mit dem Grubber (nicht mit dem Pflug) umgebrochen 

und neu angesät (Quelle: TIER- UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE DR. DEUSCHLE 202246).  

Diese Maßnahme eignet sich zum Beispiel für die Verbundachse entlang des Uhlberger Gra-

bens, wo schon viele Ackerbrachen vorhanden sind, im Norden und Osten von Grünsfeld, 

zwischen Königshofen und Sachsenflur sowie nördlich von Oberbalbach.  

6.4 Maßnahmen Feldvögel 

Die Feldvögel des Offenlands benötigen eine großflächig offene Landschaft, die nicht durch 

Vertikalstrukturen wie Bäume, Hecken oder Wälder gegliedert ist. Zu kulissenbildenden Verti-

kalstrukturen halten die Feldvögel zum Schutz vor Fressfeinden einen Abstand von 100-150 m 

ein. Wichtig ist zudem (Quelle: ARBEITSGRUPPE FÜR TIERÖKOLOGIE UND PLANUNG GMBH 

202147):  

�x Ein hoher Getreideanteil, der erst spät im Jahr dicht schließt 

�x Keine Bodenbearbeitung, mechanische Unkrautbekämpfung, Mahd während des Brü-

tens/der Jungenaufzucht von Feldvögeln (April - Ende Juni) 

�x Nahrungsangebot in Blühbrachen, lückigem Grünland, unbefestigten Erdwegen 

�x Kleinparzellierte Anbau-/Nutzungsvielfalt 

�x Lückige Vegetation zur Nahrungssuche im späteren Frühjahr 

Gemäß ARBEITSGRUPPE FÜR TIERÖKOLOGIE UND PLANUNG GMBH (2021) stellen mehrjährige 

Ackerbrachen die geeignetste Maßnahme dar, um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft zu 

erhöhen. In diesen Flächen sind �± im Gegensatz zu einjährigen Brachen �± ganzjährig De-

ckung, Nahrung und Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden. Zudem sollten vorhandene He-

cken regelmäßig auf den Stock gesetzt werden, um die Kulissenbildung zu reduzieren. 

Im Bearbeitungsgebiet haben sich die Strukturen in der Agrarlandschaft in den letzten Jahr-

zehnten deutlich verändert. Der Vergleich der beiden Luftaufnahmen aus den Jahren 1968 

und 2022 zeigt, dass sich im Zuge von Zusammenlegungen von Flurstücken die Ackerschläge 

teilweise deutlich vergrößert haben. Damit einhergehend hat sich das Mosaik unterschiedli-

cher Feldfrüchte reduziert, ebenso wie die Anzahl von Rainen oder Kleinstrukturen zwischen 

den Parzellen, die als Rückzugsort verschiedener Tierarten dienen könnten. Die Wiederher-

stellung solcher Kleinstrukturen kann zum Beispiel über Flächentausch gelingen. So gibt es 

etwa in den Gewannen Schorre und Hintere Gräben nördlich von Lauda kommunale Ackerflä-

chen, die mit Flächen innerhalb der Feldvogelkulisse getauscht werden könnten, um dort 

Kleinstrukturen anzulegen.  

                                                
46 Tier- und Landschaftsökologie Dr. Jürgen Deuschle (2022): Biotopverbundplanung Göppingen. 
47  Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH (2021): Biotopverbund in Blaufelden (Landkreis Schwä-

bisch Hall), Ziele und Maßnahmen für das Offenland. 
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Abbildung 16: Feldflur 1968 zwischen Uhlberg und Unterwittighausen (oben) und Feldflur heute (unten) 

als Beispiel für die Zunahme der Parzellengrößen (Quelle: LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG 2022) 

Durch die Zusammenlegung der Flurstücke werden häufig auch die ehemals zwischen den 

Flurstücken liegenden öffentlichen Wegegrundstücke mit bewirtschaftet. Für die Feldvögel 

stellen extensiv genutzte Gras- und Erdwege in der offenen Feldflur jedoch wichtige Habi-

tatelemente dar. Die in den Ackerschlägen liegenden öffentlichen Flurstücke sollten flächen-

mäßig ermittelt und in gleicher Flächengröße an geeigneter Stelle etwa am Rand der Acker-

schläge z. B. als mehrjährige Brachestreifen angelegt werden.  


























































































































































































































































